
Bearbeiten - Ergebnisrechnung

Allgemein
Periodenzeitraum Jahr

Anzeigen als Bewegung

Datumsfilter 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle Filter

Kostenträger Filter

Gemeindefilter 01

Rechnungsjahr 2020

Rundungsfaktor Kein

Konzernmandantencodefilter

Pos. Name
Ergebnis 
Vorjahr

Ansatz 
Rechnungsjahr

Ergebnis 
Rechnungsjahr

Vergleich 
Ansatz/Ergebnis

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 11.584.492,15 12.196.600,00 11.571.412,71 -625.187,29

02
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und sonstige Transfererträge

4.967.258,41 5.062.300,00 4.359.549,74 -702.750,26

03 + Erträge der sozialen Sicherung

04
+ Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

1.788.250,81 1.890.500,00 1.832.107,89 -58.392,11

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 594.117,75 463.300,00 435.424,50 -27.875,50

06
+ Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

502.000,11 547.900,00 553.903,67 6.003,67

07
+ Bestandsveränderungen an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen

08 + Andere aktivierte Eigenleistungen

09
+ Zinserträge und sonstige 
Finanzerträge

606.397,47 440.100,00 461.525,63 21.425,63

10 + Sonstige laufende Erträge 698.256,86 753.300,00 870.661,65 117.361,65

11
Summe der ordentlichen Erträge 
(Summe Nr. 1 bis 10)

20.740.773,56 21.354.000,00 20.084.585,79 -1.269.414,21

12 - Personalaufwendungen 9.029.972,37 9.826.500,00 9.207.060,37 -619.439,63

13 - Versorgungsaufwendungen 118.529,61 73.700,00 120.492,41 46.792,41

14
- Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

3.556.167,24 3.490.000,00 3.264.341,32 -225.658,68

15
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 
15 GemHVO

1.867.214,09 1.774.600,00 31.464,75 -1.743.135,25

16
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 
16 GemHVO

17
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen

5.239.772,49 5.395.600,00 5.286.422,00 -109.178,00

18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 278.466,17 306.600,00 313.066,08 6.466,08

19
- Zinsaufwendungen und sonstige 
Finanzaufwendungen

60.647,84 61.100,00 49.583,26 -11.516,74

20 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.382.055,62 1.593.200,00 2.176.372,55 583.172,55

21
Summe der ordentlichen 
Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)

21.532.825,43 22.521.300,00 20.448.802,74 -2.072.497,26

22
Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 
und 21)

-792.051,87 -1.167.300,00 -364.216,95 803.083,05

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 -792.051,87 -1.167.300,00 -364.216,95 803.083,05

Page 1 of 2

14.05.2020file:///C:/Users/Hochgesandt.STADT_HAGENOW/AppData/Local/Temp/24/67e7629...



Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der 
Rücklagen

26 - Einstellung in die Kapitalrücklage

27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage 1.050.300,00 -1.050.300,00

28
- Einstellung in die Rücklage für 
Belastungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich

29
+ Entnahme aus der Rücklage für 
Belastungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich

30
+ Entnahme aus sonstigen 
zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

31
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag)

-792.051,87 -117.000,00 -364.216,95 -247.216,95

32
Ergebnisvortrag aus dem 
Haushaltsvorjahr

33
Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 
31.12. des Haushaltsjahres

-792.051,87 -117.000,00 -364.216,95 -247.216,95

Dimensionsfilter
Produktbereichfilter

Produktgruppefilter

Produktfilter

Fachbereichfilter

Sachgebietfilter

Kostenstellengruppe 3 Filter

Haushalt
Investitionsfilter

Verpf.-Ermächtigungsfilter

Vorabdotierungsfilter

Budgetfilter

Buchungsartfilter

Mittelherkunftsfilter

Planungsphasenfilter
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Bearbeiten - Finanzrechnung

Allgemein
Periodenzeitraum Jahr

Anzeigen als Bewegung

Datumsfilter 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle Filter

Kostenträger Filter

Gemeindefilter 01

Rechnungsjahr 2020

Rundungsfaktor Kein

Konzernmandantencodefilter

Pos. Name
Ergebnis 
Vorjahr

Ansatz 
Rechnungsjahr

Ergebnis 
Rechnungsjahr

Vergleich 
Ansatz/Ergebnis

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 11.559.635,67 12.196.600,00 11.577.852,34 -618.747,66

02
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 
sonstige Transfereinzahlungen

4.232.232,81 4.392.200,00 4.338.023,18 -54.176,82

03 + Einzahlungen der sozialen Sicherung

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.731.314,17 1.840.100,00 1.833.618,13 -6.481,87

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 584.750,41 463.300,00 444.081,80 -19.218,20

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 564.950,79 547.900,00 517.441,89 -30.458,11

07
+ Bestandsveränderungen an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen

08
+ Zinseinzahlungen und sonstige 
Finanzeinzahlungen

604.762,87 440.100,00 458.389,82 18.289,82

09 + Sonstige laufende Einzahlungen 699.889,58 732.700,00 818.589,13 85.889,13

10
Summe der ordentlichen Einzahlungen 
(Summe Nr. 1 bis 9)

19.977.536,30 20.612.900,00 19.987.996,29 -624.903,71

11 - Personalauszahlungen 9.006.833,46 9.785.300,00 9.217.908,27 -567.391,73

12 - Versorgungsauszahlungen 118.221,39 131.800,00 120.310,88 -11.489,12

13
- Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen

3.499.600,67 3.490.000,00 3.241.556,92 -248.443,08

14
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Tranferauszahlungen

5.240.522,81 5.395.600,00 5.286.844,15 -108.755,85

15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 278.466,17 306.600,00 313.066,08 6.466,08

16
- Zinsauszahlungen und sonstige 
Finanzauszahlungen

61.828,85 61.100,00 49.591,60 -11.508,40

17 - Sonstige laufende Auszahlungen 1.325.030,40 1.878.900,00 1.396.665,47 -482.234,53

18
Summe der ordentlichen Auszahlungen 
(Summe Nr. 11 bis 17)

19.530.503,75 21.049.300,00 19.625.943,37 -1.423.356,63

19
Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen (Saldo Nr. 10 und 18)

447.032,55 -436.400,00 362.052,92 798.452,92

20 + Außerordentliche Einzahlungen

21 - Außerordentliche Auszahlungen

22
Saldo der ordentlichen und 
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

447.032,55 -436.400,00 362.052,92 798.452,92

23
+ Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen

1.366.580,12 4.448.057,73 1.215.332,30 -3.232.725,43

24
+ Einzahlungen aus Beiträgen und 
ähnlichen Entgelten

5.288,29 7.569,03 7.569,03

25
+ Einzahlungen aus immateriellen 
Vermögensgegenständen

26 + Einzahlungen aus Sachanlagen 16.054,11 200.000,00 193.914,57 -6.085,43
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27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen

28
+ Einzahlungen aus sonstigen 
Ausleihungen und Kreditgewährungen

230,83 200,00 230,83 30,83

29 + Einzahlungen aus Vorräten

30 + Sonstige Investitionseinzahlungen 320.500,00 -320.500,00

31
Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe Nr. 23 bis 30)

1.388.153,35 4.968.757,73 1.417.046,73 -3.551.711,00

32
- Auszahlungen für immaterielle 
Vermögensgegenstände

1.048.692,78 297.178,00 159.532,88 -137.645,12

33 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.291.764,12 5.142.814,10 1.586.623,98 -3.556.190,12

34 - Auszahlungen für Finanzanlagen

35
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen 
und Kreditgewährungen

36 - Auszahlungen für Vorräte

37 - Sonstige Investitionsauszahlungen

38
Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe Nr. 32 bis 37)

2.340.456,90 5.439.992,10 1.746.156,86 -3.693.835,24

39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 31 und 38)

-952.303,55 -471.234,37 -329.110,13 142.124,24

40
Finanzmittelüberschuss/ 
Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nr. 22 und 
39)

-505.271,00 -907.634,37 32.942,79 940.577,16

41
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

42
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung 
von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßn.

281.677,00 258.700,00 258.647,93 -52,07

43
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßn.

44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Krediten für Investitionen (Saldo Nr. 41, 
42 und 43)

-281.677,00 -258.700,00 -258.647,93 52,07

45
Saldo der durchlaufenden Gelder und 
ungeklärten Zahlungsvorgänge

71.123,45 47.855,13 47.855,13

46
Veränderung der liquiden Mittel und der 
Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit

-715.824,55 -1.166.334,37 -177.850,01 988.484,36

46.1
davon Veränderung der Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit

46.2 davon Veränderung der liquiden Mittel -715.824,55 -1.166.334,37 -177.850,01 988.484,36

47
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen (Saldo Nr. 22 und 42)

165.355,55 -695.100,00 103.404,99 798.504,99

48
Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres

2.031.740,81 -3.600.503,37 2.197.096,36 5.797.599,73

49
Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31.12. des 
Haushaltsjahres (Summe Nr. 47 und 48)

2.197.096,36 -4.295.603,37 2.300.501,35 6.596.104,72

S1 Summe Finanzrechnung VJ 4.696.479,68 -7.677.880,94 3.980.655,13 11.658.536,07

S2 Summe Finanzrechnung HHJ -715.824,55 -1.166.334,37 -177.850,01 988.484,36

Dimensionsfilter
Produktbereichfilter

Produktgruppefilter

Produktfilter

Fachbereichfilter
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Sachgebietfilter

Kostenstellengruppe 3 Filter

Haushalt
Investitionsfilter

Verpf.-Ermächtigungsfilter

Vorabdotierungsfilter

Budgetfilter

Buchungsartfilter

Mittelherkunftsfilter

Planungsphasenfilter
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Artikel 1 
Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern  

(FAG M-V)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6030	-	14

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§			1	 Finanzierung	kommunaler	Aufgaben	
§			2	 Ausgleichsleistungen	in	Anwendung	des		
	 Konnexitätsgrundsatzes	
§			3	 Beiträge	der	Gemeinden,	Ämter	und	Landkreise	an	das	Land	
§			4	 Zuweisungen	und	Beiträge	der	Gemeinden	an		
	 den	Landkreis

Abschnitt 2 
Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen

§			5	 Allgemeiner	Steuerverbund	
§			6	 Beteiligungsquote	
§			7	 Gleichmäßigkeitsgrundsatz	
§			8	 Abzugsbeträge,	Verordnungsermächtigung	
§			9	 Familienleistungsausgleich	
§	10	 Zusätzliche	Leistungen	des	Landes,	Mittelübertragungen,		
	 Verordnungsermächtigung	
§	11	 Berechnung	der	Finanzausgleichsleistungen	
§	12	 Sanktionsleistungen

Abschnitt 3 
Finanzausgleichsmasse

§	13	 Finanzausgleichsmasse	
§	14	 Verwendung	der	Finanzausgleichsmasse,		
	 Verordnungsermächtigung

Abschnitt 4 
Schlüsselzuweisungen

§	15	 Gesamtschlüsselmasse	
§	16	 Berechnung	der	Schlüsselzuweisungen	für		
	 Gemeindeaufgaben	

§	17	 Bedarfsansatz	für	Gemeindeaufgaben	
§	18	 Berechnung	der	Steuerkraftzahlen	
§	19	 Berechnung	der	Schlüsselzuweisungen		
	 für	Kreisaufgaben	
§	20	 Bedarfsansatz	für	Kreisaufgaben	
§	21	 Überprüfungen	der	horizontalen	Verteilung

Abschnitt 5 
Ausgleich für übertragene Aufgaben und  
Infrastruktur

§	22	 Zuweisungen	für	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben		
	 des	übertragenen	Wirkungskreises	und	der	unteren		
	 staatlichen	Verwaltungsbehörde	
§	23	 Zuweisungen	für	Infrastruktur	
§	24	 Übergangszuweisungen	an	kreisangehörige		
	 zentrale	Orte

Abschnitt 6 
Zuweisungen für besondere Bedarfe

§	25	 Sonderbedarfszuweisungen	
§	26	 Kommunaler	Entschuldungsfonds	Mecklenburg-	
	 Vorpommern,	Verordnungsermächtigung	
§	27	 Hilfen	zum	Erreichen	des	Haushaltsausgleichs,		
	 Sonderzuweisungen	
§	28	 Kommunaler	Aufbaufonds	Mecklenburg-	
	 Vorpommern

Abschnitt 7 
Umlagen

§	29	 Finanzausgleichsumlage	
§	30	 Kreisumlage,	Verordnungsermächtigung

Abschnitt 8 
Gemeinsame Vorschriften, Verfahren, Beirat

§	31	 Grundlagen	der	Verteilung	
§	32	 Festsetzung	und	Berichtigung	der	Zuweisungen	und		
	 der	Finanzausgleichsumlage	
§	33	 Auszahlung	der	Zuweisungen	
§	34	 Beirat	
§	35	 Übergangsregelungen

Gesetz zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern  
und zur Änderung weiterer Gesetze

Vom 9. April 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6030	-	13

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Finanzierung kommunaler Aufgaben

(1)	In	Erfüllung	der	Pflichten	aus	Artikel	73	der	Verfassung	des	
Landes	Mecklenburg-Vorpommern	trifft	dieses	Gesetz	grundsätz-
liche	Regelungen	über	die	Ausstattung	der	Kommunen	mit	den	für	
ihre	Aufgabenwahrnehmung	erforderlichen	Mitteln	und	den	zwi-
schengemeindlichen	Finanzausgleich.

(2)	 Die	 Sicherung	 der	 Leistungsfähigkeit	 der	 steuerschwachen	
Gemeinden	und	Landkreise	und	der	Ausgleich	unterschiedlicher	
finanzieller	 Belastungen	 erfolgt	 vorrangig	 durch	 Zuweisungen	
nach	diesem	Gesetz.	Mit	ihnen	sind	alle	Lasten	abgegolten.

(3)	Die	Gemeinden,	Ämter	und	Landkreise	tragen	alle	Aufwen-
dungen	und	Auszahlungen,	die	durch	die	Wahrnehmung	ihrer	ei-
genen	sowie	der	ihnen	übertragenen	Aufgaben	entstehen,	soweit	
nicht	durch	Gesetz	etwas	anderes	bestimmt	ist.

(4)	Zur	Deckung	ihrer	Aufwendungen	und	Auszahlungen	stehen	
den	Gemeinden,	Ämtern	und	Landkreisen	die	ihnen	durch	Bun-
des-	und	Landesgesetze	zugeteilten	Steuern	und	sonstigen	öffent-
lichen	Abgaben	sowie	die	Erträge	und	Einzahlungen	zu,	die	bei	
der	 Wahrnehmung	 ihrer	 eigenen	 sowie	 der	 ihnen	 übertragenen	
Aufgaben	entstehen,	soweit	nicht	durch	Gesetz	etwas	anderes	be-
stimmt	ist.

(5)	 Soweit	 die	 Landräte	Aufgaben	 als	 untere	 staatliche	Verwal-
tungsbehörde	 und	 die	 Oberbürgermeister	 Aufgaben	 als	 untere	
Landesbehörde	wahrnehmen,	gelten	die	Absätze	3	und	4	entspre-
chend.

(6)	Die	Absätze	3	und	4	gelten	auch,	wenn	die	Aufwendungen	und	
Auszahlungen	 sowie	 Erträge	 und	 Einzahlungen	 im	 Zusammen-
hang	mit	der	Ausführung	von	Weisungen	der	Fachaufsichtsbehör-
den	und	der	Rechtsaufsichtsbehörde	entstehen.

(7)	In	Ergänzung	ihrer	Erträge	und	Einzahlungen	nach	Absatz	4	
erhalten	die	Gemeinden,	Ämter	und	Landkreise	vom	Land

1.	 Ausgleichsleistungen	 in	Anwendung	 des	 Konnexitätsgrund-
satzes	gemäß	Artikel	72	Absatz	3	der	Verfassung	des	Landes	
Mecklenburg-Vorpommern	 in	Verbindung	 mit	 §	 4	Absatz	 2	
und	3,	§	91	Absatz	2	und	3	der	Kommunalverfassung	inner-
halb	und	außerhalb	des	Finanzausgleichsgesetzes	nach	Maß-
gabe	dieses	Gesetzes	(§	2),

2.	 Finanzausgleichsleistungen	 nach	 Maßgabe	 dieses	 Gesetzes	
und

3.	 Zuweisungen	 und	 projektbezogene	 Fördermittel	 außerhalb	
des	kommunalen	Finanzausgleichs	aufgrund	besonderer	Ge-
setze	und	nach	Maßgabe	des	Haushaltsplans.

Die	Finanzausgleichsleistungen	nach	Satz	1	Nummer	2	werden	
vorrangig	 in	 Form	 allgemeiner	 Finanzzuweisungen	 als	 Beitrag	
zur	Deckung	des	allgemeinen	Finanzbedarfs	der	Gemeinden	und	
Landkreise	 bereitgestellt.	 Zur	 Abdeckung	 besonderer	 Bedarfe	
können	Finanzzuweisungen	auch	 in	Form	von	Zweckzuweisun-

gen	verteilt	werden.	Das	Land	kann	ferner	Zuwendungen	durch	
Darlehen	außerhalb	des	Finanzausgleichs	leisten.

(8)	Das	Land	leitet	Zuweisungen	des	Bundes	in	dem	Umfang	an	
die	Gemeinden	und	Landkreise	weiter,	der	ihrer	Leistungsbeteili-
gung	an	der	Erfüllung	der	Aufgaben	oder	an	der	Belastung	mit	
Auszahlungen	 entspricht,	 soweit	 nicht	Vorschriften	 des	 Bundes	
etwas	Anderes	bestimmen.

§ 2 
Ausgleichsleistungen in Anwendung  

des Konnexitätsgrundsatzes

(1)	 Finanzielle	Ausgleichsleistungen	 nach	 §	 1	Absatz	 7	 Satz	 1	
Nummer	1	sowie	deren	Aufteilung	werden	grundsätzlich	im	Rah-
men	des	jeweiligen	Rechtsetzungsverfahrens	bestimmt,	mit	dem	
kommunale	Körperschaften	zur	Erfüllung	bestimmter	öffentlicher	
Aufgaben	verpflichtet	werden	sollen.	Soweit	die	Art	der	Aufgabe	
und	die	hierfür	erforderlichen	Ausgleichsleistungen	keine	abwei-
chende	Verteilung	und	Auszahlung	bedingen,	 sollen	die	Auftei-
lung	 und	 Auszahlung	 in	 entsprechender	 Anwendung	 der	 Vor-
schriften	dieses	Gesetzes	erfolgen.

(2)	Die	Ausgleichsleistungen	nach	Absatz	1	werden	unabhängig	
von	 den	 Finanzausgleichsleistungen	 mit	 Beginn	 der	 wirksamen	
Aufgabenübertragung	berechnet	und	ab	dem	sich	anschließenden	
Haushaltsjahr	zur	Verfügung	gestellt,	soweit	aus	haushaltsrechtli-
chen	Gründen	oder	aufgrund	einer	nicht	zeitgleich	mit	der	Aufga-
benübertragung	berechneten	Ausgleichsleistung	nicht	das	darauf-
folgende	Haushaltsjahr	in	Betracht	kommt.

§ 3 
Beiträge der Gemeinden, Ämter und Landkreise  

an das Land

(1)	 Das	 Land	 fordert	 angemessene	 Beiträge	 von	 einzelnen	 Ge-
meinden,	Ämtern	und	Landkreisen	nur,	soweit	es	diese	im	gegen-
seitigen	Einvernehmen	durch	die	Unterhaltung	einzelner	Einrich-
tungen	in	finanziell	wesentlichem	Umfang	von	Aufgaben	entlas-
tet,	 die	 nach	 gesetzlicher	Vorschrift	 von	 ihnen	 zu	 erfüllen	 sein	
würden.	Bestehende	vertragliche	Regelungen	zwischen	dem	Land	
und	den	einzelnen	Gemeinden,	Ämtern	und	Landkreisen	bleiben	
unberührt.

(2)	Das	Land	fordert	von	den	Gemeinden	und	Landkreisen	keine	
Beiträge	zu	Verwaltungskosten.

§ 4 
Zuweisungen und Beiträge der Gemeinden  

an den Landkreis

§	1	Absatz	7	Satz	2	und	Absatz	8	sowie	§	3	Absatz	2	gelten	sinn-
gemäß	für	Zuweisungen	und	Beiträge	im	Verhältnis	der	Landkrei-
se	zu	den	kreisangehörigen	Gemeinden.	§	3	Absatz	2	gilt	im	Ver-
hältnis	der	Landkreise	zu	den	kreisangehörigen	Gemeinden	auch	
für	 Zuweisungen	 des	 Landes,	 soweit	 Vorschriften	 des	 Landes	
nichts	anderes	bestimmen.
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Abschnitt 2 
Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen

§ 5 
Allgemeiner Steuerverbund

Das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	stellt	den	Gemeinden	und	
Landkreisen	zur	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	von	seinen	Antei-
len	 aus	 den	 Gemeinschaftssteuern	 (Einkommensteuer,	 Körper-
schaftsteuer	und	Umsatzsteuer),	seinem	Aufkommen	aus	den	Lan-
dessteuern,	dem	Aufkommen	aus	dem	Landesanteil	der	Gewerbe-
steuerumlage	und	der	Gewerbesteuer	in	gemeindefreien	Gebieten,	
den	 Zuweisungen	 an	 das	 Land	 aus	 dem	 bundesstaatlichen	
Finanzaus	gleich	 einschließlich	 der	 Bundesergänzungszuweisun-
gen	sowie	den	Einnahmen	des	Landes	nach	dem	Gesetz	zur	Rege-
lung	der	finanziellen	Kompensation	zugunsten	der	Länder	infolge	
der	 Übertragung	 der	 Ertragshoheit	 der	 Kraftfahrzeugsteuer	 auf	
den	Bund	Finanzzuweisungen	zur	Verfügung.	Deren	Höhe	wird	
nach	Maßgabe	der	§§	6	bis	8	bestimmt.

§ 6 
Beteiligungsquote

(1)	An	der	Summe	der	Einzahlungen	der	Gemeinden	und	Land-
kreise	 aus	 eigenen	 Steuern	 (Grundsteuern	 und	 Gewerbesteuern	
abzüglich	 Gewerbesteuerumlage,	 Gemeindeanteile	 an	 der	 Ein-
kommen-	und	der	Umsatzsteuer	sowie	andere	Steuern)	sowie	den	
nach	Abzugsbeträgen	nach	§	8	verbleibenden,	dem	allgemeinen	
Steuerverbund	 nach	 §	 5	 unterliegenden	 Einnahmen	 des	 Landes	
sind	die	Gemeinden	und	Landkreise	bis	auf	Weiteres	in	Höhe	von	
34,163	Prozent	und	das	Land	in	Höhe	von	65,837	Prozent	zu	be-
teiligen.

(2)	Im	Abstand	von	zwei	Jahren,	erstmalig	für	das	Jahr	2022,	ist	
unter	Berücksichtigung	des	Gleichmäßigkeitsgrundsatzes	(§	7)	zu	
überprüfen,	ob	aufgrund	von	Veränderungen	im	Aufgabenbestand	
oder	aufgrund	der	Entwicklung	der	Ausgaben	und	Auszahlungen	
im	 Verhältnis	 zwischen	 dem	 Land	 sowie	 den	 Gemeinden	 und	
Landkreisen	die	Finanzverteilung	nach	Absatz	1	anzupassen	ist.	
Die	Prüfung	findet	im	Beirat	nach	§	34	auf	Grundlage	eines	ge-
meinsam	vom	Innen-	und	vom	Finanzministerium	zu	erstellenden	
Prüfungsberichts	 zur	 Entwicklung	 des	 Aufgabenbestandes	 und	
den	hierfür	verwendeten	finanziellen	Mitteln	statt.	Dabei	werden	
die	 jährlichen	 Netto-Ausgaben	 und	 Netto-Auszahlungen	 sowie	
weitere	vom	Beirat	festzulegende	Finanzkennziffern	der	vergan-
genen	Periode	untersucht.	Eine	Prognose	ist	nicht	anzustellen.

§ 7 
Gleichmäßigkeitsgrundsatz

Die	Summe	der	Einzahlungen	der	Gemeinden	und	Landkreise	aus	
eigenen	Steuern	und	den	Zuweisungen	aus	dem	kommunalen	Fi-
nanzausgleich	soll	sich	gleichmäßig	zu	den	dem	Land	verbleiben-
den	Einnahmen	aus	Steuern,	Zuweisungen	aus	dem	bundesstaatli-
chen	 Finanzausgleich	 einschließlich	 der	 Bundesergänzungszu-
weisungen,	abzüglich	der	den	Gemeinden	und	Landkreisen	nach	
diesem	 Gesetz	 zufließenden	 Finanzausgleichsleistungen	 entwi-
ckeln	(Gleichmäßigkeitsgrundsatz).

§ 8 
Abzugsbeträge, Verordnungsermächtigung

Bei	den	Einnahmen	des	Landes	nach	§	6	Absatz	1	bleiben	unbe-
rücksichtigt:

1.	 die	Einnahmen	aus	der	Feuerschutzsteuer,

2.	 die	 Einnahmen	 aus	 der	 Umsatzsteuer	 zur	 Finanzierung	 von	
Betriebsausgaben	für	die	Kindertagesförderung	in	Höhe	von	
16	148	000	Euro,

3.	 die	 Umsatzsteuermehreinnahmen	 zur	 Weiterentwicklung	 der	
Qualität	und	zur	Teilhabe	in	der	Kindertagesbetreuung	in	Höhe	
von	18	780	000	Euro	im	Jahr	2020	und	37	693	000	Euro	in	den	
Jahren	2021	und	2022,

4.	 die	Einnahmen	aus	der	Umsatzsteuer	vom	Bund	für	flüchtlings-
bedingte	Kosten	(Pauschalen	für	Asylbewerber	und	abgelehnte	
Asylbewerber,	 unbegleitete	 minderjährige	 Flüchtlinge	 sowie	
für	flüchtlingsbezogene	Zwecke)	in	Höhe	von	29	300	000	Euro	
im	Jahr	2020	und	25	500	000	Euro	im	Jahr	2021,

5.	 ein	Betrag	in	Höhe	von	85,2	Prozent	der	dem	Land	zufließen-
den	Bundesergänzungszuweisungen	nach	§	11	Absatz	3	des	
Finanzausgleichsgesetzes,

6.	 Grunderwerbsteuereinnahmen	in	Höhe	von	30	000	000	Euro.

Ergeben	sich	aufgrund	bundesgesetzlicher	Regelungen	bei	Satz	1	
Nummer	4	zusätzliche	oder	geänderte	Beträge,	sind	diese	spätes-
tens	in	der	endgültigen	Abrechnung	für	das	Jahr	der	Zahlung	zu	
berücksichtigen.	 Die	 Bewirtschaftung	 der	 kommunalen	Anteile	
an	 der	 Pauschale	 für	 flüchtlingsbezogene	 Zwecke	 in	 Höhe	 von		
3	440	000	Euro	 für	das	 Jahr	2020	und	 in	Höhe	von	2	457	000	
Euro	für	das	Jahr	2021	erfolgt	durch	das	für	Kommunales	zustän-
dige	Ministerium;	dieses	 kann	das	Nähere	durch	Rechtsverord-
nung	 regeln.	 Soweit	 dieses	 Gesetz	 keine	 Verteilungsregelung	
trifft,	 regelt	 das	 fachlich	 zuständige	 Ministerium	 die	Verteilung	
der	Mittel	nach	Satz	1.

§ 9 
Familienleistungsausgleich

In	den	Finanzzuweisungen	des	Landes	nach	§	5	ist	die	Beteiligung	
der	Gemeinden	in	Höhe	von	26,09	Prozent	an	den	jährlichen	Ein-
nahmen	des	Landes	aus	dem	erhöhten	Länderanteil	an	der	Umsatz-
steuer	zum	Ausgleich	der	Steuerausfälle	aufgrund	der	Neuordnung	
des	Familienleistungsausgleichs	(Ausgleichszuweisung)	enthalten.	
Wird	bei	der	Berechnung	der	Ausgleichszuweisungen	die	für	die	
Beteiligung	der	Gemeinden	maßgebliche	Quote	von	26,09	Prozent	
unterschritten,	 so	wird	der	Differenzbetrag	gesondert	 als	Aufsto-
ckungsbetrag	aus	dem	Landeshaushalt	bereitgestellt.

§ 10 
Zusätzliche Leistungen des Landes, Mittelübertragungen, 

Verordnungsermächtigung

(1)	Das	Land	stellt	den	Kommunen	zum	Ausgleich	der	seit	dem	
1.	Januar	2014	zu	berücksichtigenden	Kostensteigerungen	bei	der	
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Wahrnehmung	der	Aufgaben	des	 übertragenen	Wirkungskreises	
und	der	unteren	staatlichen	Verwaltungsbehörden	zusätzliche	Zu-
weisungen	in	Höhe	von	27	200	000	Euro	im	Jahr	2020	sowie	jähr-
lich	18	450	000	Euro	ab	dem	Jahr	2021	bis	zur	nächsten	Überprü-
fung	der	Kosten	zur	Verfügung.

(2)	Die	dem	Land	und	den	Kommunen	zufließenden	Umsatzsteuer-
mehreinnahmen	aus	dem	Fünf-Milliarden-Euro-Paket	des	Bundes	
nach	dem	Gesetz	zur	Beteiligung	des	Bundes	an	den	Kosten	der	
Integration	und	zur	weiteren	Entlastung	von	Ländern	und	Kom-
munen	werden	dauerhaft,	soweit	sie	nach	§	6	Absatz	1	dem	Land	
zustehen,	 in	 entsprechendem	Umfang	 einem	Kommunalen	Ent-
schuldungsfonds	Mecklenburg-Vorpommern	zugeführt.	Eine	end-
gültige	Berechnung	der	Zuführung	erfolgt	auf	der	Basis	der	für	
das	jeweilige	Jahr	durch	Rechtsverordnung	des	Bundesministeri-
ums	der	Finanzen	endgültig	festgestellten	Anteile	der	Gemeinden	
und	der	Länder	an	der	Umsatzsteuer.	Der	Unterschiedsbetrag	zwi-
schen	den	vorläufigen	und	endgültigen	Zuführungen	an	den	Kom-
munalen	Entschuldungsfonds	Mecklenburg-Vorpommern	ist	spä-
testens	mit	der	Zuführung	der	Mittel	seitens	des	Landes	an	den	
Fonds	des	übernächsten	Haushaltsjahres	zu	verrechnen.	Im	Jahr	
2020	wird	den	kommunalen	Trägern	gemäß	§	1	Absatz	1	des	Lan-
desausführungsgesetzes	SGB	II	durch	das	für	Soziales	zuständige	
Ministerium	ein	Teilbetrag	der	Landesmittel	nach	Satz	1	in	Höhe	
von	8	765	000	Euro	gemäß	§	11	Absatz	3	Nummer	1	des	Lan-
desausführungsgesetzes	SGB	II	belastungsorientiert	zugewiesen.	
In	 den	 Jahren	 2021	 und	 2022	 gilt	 Satz	 4	 entsprechend;	 für	 die	
Ermittlung	des	Ausgleichsbetrages	ist	der	auf	das	Land	entfallen-
de	 jeweilige	Erhöhungsbetrag	des	Gemeindean	teils	 an	der	Um-
satzsteuer	aus	dem	Fünf-Milliarden-Euro-Paket	des	Vorjahres	ge-
genüber	der	ursprünglich	vereinbarten	Verteilung	maßgebend.

(3)	In	den	Jahren	2020	bis	2022	stellt	das	Land	den	Kommunen	
jährlich	40	000	000	Euro	zur	Aufstockung	der	Zuweisungen	für	
Infrastruktur	zur	Verfügung.

(4)	Von	den	Finanzausgleichsleistungen	des	Landes	erhalten	die	
Träger	der	Theater	und	Orchester	35	800	000	Euro.	Die	Bewirt-
schaftung	der	Mittel	erfolgt	durch	das	für	Kultur	zuständige	Mi-
nisterium.	Dieses	kann	das	Nähere	durch	Rechtsverordnung	 re-
geln.

(5)	Von	den	Finanzausgleichsleistungen	des	Landes	erhalten	die	
Kommunen	27	300	000	Euro	für	Straßenbau	und	öffentlichen	Per-
sonennahverkehr.	 Die	 Bewirtschaftung	 der	 Mittel	 erfolgt	 durch	
das	für	Infrastruktur	zuständige	Ministerium.	Dieses	kann	das	Nä-
here	durch	Rechtsverordnung	regeln.

§ 11 
Berechnung der Finanzausgleichsleistungen

(1)	Die	nach	den	§§	5	bis	9	und	10	Absatz	2	bereitzustellenden	
Finanzausgleichsleistungen	des	Landes	werden	nach	den	Ansät-
zen	 im	Landeshaushaltsplan	und	den	geschätzten	Steuereinnah-
men	der	Gemeinden	vorläufig	errechnet	und	im	Landeshaushalts-
plan	 festgesetzt.	 Eine	Verringerung	 der	 Bezugsansätze	 im	 Rah-
men	von	Nachtragshaushaltsplänen	wird	für	den	Finanzausgleich	
des	laufenden	Jahres	nicht	berücksichtigt.

(2)	 Nach	 Ablauf	 des	 Haushaltsjahres	 werden	 die	 Finanzaus-
gleichsleistungen	des	Landes	 endgültig	berechnet.	Bei	der	 end-

gültigen	Berechnung	der	Finanzausgleichsleistungen	auf	der	Ba-
sis	der	tatsächlichen	Einnahmen	und	Einzahlungen	ist	die	Finanz-
verteilung	nach	§	6	Absatz	1	zu	Grunde	zu	legen,	die	für	das	Jahr	
galt,	für	welches	die	Abrechnung	erfolgt.	Über	die	Abrechnung	ist	
der	Beirat	nach	§	34	frühzeitig	zu	informieren.

(3)	Sind	die	endgültigen	Zuweisungen	zugunsten	der	Kommunen	
höher	als	die	vorläufigen,	wird	der	Differenzbetrag	 im	Jahr	der	
Abrechnung	 fällig.	Fällige	Abrechnungsbeträge	werden	ab	dem	
Jahr	2022	vollständig	dem	Kommunalen	Ausgleichsfonds	Meck-
lenburg-Vorpommern	zugeführt,	soweit	dieser	den	Höchstbestand	
nach	 §	 3	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Kommunales	 Ausgleichfondsgesetz	
Mecklenburg-Vorpommern	noch	nicht	erreicht	hat.	Nicht	an	den	
Kommunalen	Ausgleichsfonds	Mecklenburg-Vorpommern	abzu-
führende	Beträge	stärken	im	darauffolgenden	Jahr	die	Schlüssel-
zuweisungen	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	2.

(4)	Sind	die	endgültigen	Zuweisungen	zu	Lasten	der	Kommunen	
niedriger	als	die	vorläufigen,	wird	der	Differenzbetrag	im	darauf-
folgenden	Jahr	 fällig	und	zugunsten	des	Landes	der	Finanzaus-
gleichsmasse	 entnommen.	 Es	 können	 Entnahmen	 gemäß	 §	 4	
Kommunales	Ausgleichsfondsgesetz	 Mecklenburg-Vorpommern	
erfolgen.

(5)	Abweichend	von	Absatz	2	hat	 die	 tatsächliche	Entwicklung	
der	Einnahmen	und	Einzahlungen	in	den	Jahren	2020	und	2021	
für	einen	Teilbetrag	der	Finanzausgleichsleistungen	in	Höhe	von	
67	000	000	Euro	keine	Auswirkungen.	Abweichend	von	den	Ab-
sätzen	3	und	4	wird	die	Summe	der	Abrechnungsbeträge	für	die	
Jahre	2015	bis	2018	für	Zuweisungen	nach	§	24	verwendet.

§ 12 
Sanktionsleistungen

(1)	 Sanktionszahlungen,	 die	 das	 Land	 in	 Erfüllung	 seiner	Ver-
pflichtung	 gemäß	Artikel	 109	Absatz	 5	 Satz	 2	 Halbsatz	 1	 des	
Grundgesetzes	 (Länderanteil	 nach	 der	 Einwohnerzahl)	 leisten	
muss,	werden	dem	Land	spätestens	 im	übernächsten	Haushalts-
jahr	nach	ihrer	Fälligkeit	entsprechend	dem	kommunalen	Anteil	
gemäß	§	6	Absatz	1	an	der	im	Gleichmäßigkeitsgrundsatz	zu	be-
rücksichtigenden	gesamten	Finanzmasse	aus	Mitteln	der	Finanz-
ausgleichsmasse	erstattet.	 Ist	das	übernächste	Haushaltsjahr	das	
zweite	 Haushaltsjahr	 eines	 zweijährigen	 Haushaltes,	 ist	 die	 Er-
stattung	spätestens	in	dem	dem	übernächsten	Jahr	folgenden	Jahr	
vorzunehmen.

(2)	 Sanktionszahlungen,	 die	 das	 Land	 in	 Erfüllung	 seiner	Ver-
pflichtung	 gemäß	Artikel	 109	Absatz	 5	 Satz	 2	 Halbsatz	 2	 des	
Grundgesetzes	(Verursachungsbeitrag)	leisten	muss,	werden	dem	
Land	entsprechend	dem	Anteil	der	Kommunen	am	Verursachungs-
beitrag	gemäß	§	2	Absatz	2	des	Sanktionszahlungs-Aufteilungs-
gesetzes	 vom	 5.	 September	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2098,	 2104),	 das	
durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2398,	
2399)	geändert	worden	ist,	spätestens	im	übernächsten	Haushalts-
jahr	nach	ihrer	Fälligkeit	aus	Mitteln	der	Finanzausgleichsmasse	
erstattet.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.
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Abschnitt 3 
Finanzausgleichsmasse

§ 13 
Finanzausgleichsmasse

Die	seitens	des	Landes	nach	Abschnitt	2	zur	Verfügung	gestellten	
Finanzausgleichsleistungen,	 ausgenommen	 der	 nach	 §	 10	 Ab-
satz	4	und	5,	und	das	Aufkommen	aus	der	Finanzausgleichsumla-
ge	nach	§	29	Absatz	2	Satz	3	bilden	die	Finanzausgleichsmasse.

§ 14 
Verwendung der Finanzausgleichsmasse,  

Verordnungsermächtigung

(1)	Die	Finanzausgleichsmasse	wird	verwendet

1.	 für	Vorwegabzüge	für

a)	 den	Ausgleich	der	Wahrnehmung	der	Aufgaben	des	über-
tragenen	Wirkungskreises	und	der	unteren	staatlichen	Ver-
waltungsbehörde	nach	§	22	in	Höhe	von	234	200	000	Euro	
im	Jahr	2020	und	225	450	000	Euro	ab	dem	Jahr	2021,

b)	 Zuweisungen	 für	 Infrastruktur	 nach	 §	 23	 in	 den	 Jahren	
2020	bis	2022	in	Höhe	von	150	000	000	Euro	sowie	ab	
dem	Jahr	2023	 in	Höhe	von	6,5	Prozent	der	Finanzaus-
gleichsmasse	mindestens	jedoch	100	000	000	Euro,

c)	 Zuweisungen	für	kreisangehörige	zentrale	Orte	nach	§	24	
in	Höhe	von	jeweils	15	000	000	Euro	in	den	Jahren	2020	
bis	2021,

d)	 Sonderbedarfszuweisungen	in	Höhe	von	15	000	000	Euro	
und	 Sonderzuweisungen	 in	 Höhe	 von	 15	 000	 000	 Euro	
nach	§	25,

e)	 Zuweisungen	an	den	Kommunalen	Aufbaufonds	Mecklen-
burg-Vorpommern	nach	§	28	in	Höhe	von	7	000	000	Euro	
sowie

f)	 Zuweisungen	 an	 den	 Kommunalen	 Entschuldungsfonds	
Mecklenburg-Vorpommern	 nach	 §	 26	 in	 Höhe	 von		
50	000	000	Euro	und

2.	 im	Übrigen	für	Schlüsselzuweisungen	nach	§	15.

(2)	Soweit	einzelne	Ansätze	nach	Absatz	1	nicht	vollständig	für	
Zuweisungen	benötigt	werden,	werden	sie	ab	dem	Jahr	2022	dem	
Kommunalen	Ausgleichsfonds	Mecklenburg-Vorpommern	zuge-
führt.	Das	Nähere	regelt	das	für	Kommunales	zuständige	Ministe-
rium	im	Benehmen	mit	dem	für	Finanzen	zuständigen	Ministe-
rium	durch	Rechtsverordnung.

Abschnitt 4 
Schlüsselzuweisungen

§ 15 
Gesamtschlüsselmasse

(1)	Die	Mittel	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	2	(Gesamtschlüssel-
masse)	abzüglich	des	Familienleistungsausgleichs	nach	§	9	sowie	
abzüglich	des	Aufkommens	aus	der	Finanzausgleichsumlage	nach	
§	29	Absatz	2	Satz	3	stehen

1.	 für	Gemeindeaufgaben	in	Höhe	von	58,43	Prozent	und

2.	 für	Kreisaufgaben	in	Höhe	von	41,57	Prozent

zur	Verfügung.

(2)	Die	Teilschlüsselmasse	für	Gemeindeaufgaben	nach	Absatz	1	
Nummer	1	erhöht	sich	um	den	Familienleistungsausgleich	nach		
§	 9	 und	 um	 das	 Aufkommen	 aus	 der	 Finanzausgleichsumlage	
nach	§	29	Absatz	2	Satz	3.

(3)	 Mit	 der	 Gesamtschlüsselmasse	 können	 Zahlungen,	 die	 das	
Land	zugunsten	der	Kommunen	leistet,	verrechnet	werden,	soweit	
entweder	eine	Ermächtigung	durch	Gesetz	oder	durch	Verordnung	
der	 Landesregierung	 oder	 eine	 Zustimmung	 der	 kommunalen	
Landesverbände	vorliegt.

(4)	Von	den	Schlüsselzuweisungen	können	bis	zu	4	Prozent	 für	
investive	Zwecke	verwendet	werden.	Dieser	Teil	der	Zuweisun-
gen	wird	dann	als	Kapitalzuschuss	gewährt.

§ 16 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen  

für Gemeindeaufgaben

(1)	Eine	kreisfreie	Stadt	oder	eine	kreisangehörige	Gemeinde	er-
hält	Schlüsselzuweisungen	für	Gemeindeaufgaben,	wenn	ihre	Be-
darfsmesszahl	ihre	Steuerkraftmesszahl	übersteigt.

(2)	 Die	 Bedarfsmesszahl	 für	 Gemeindeaufgaben,	 mit	 der	 der	
durchschnittliche	 Finanzbedarf	 für	 die	 Erfüllung	 von	 Gemein-
deaufgaben	ausgedrückt	wird,	 errechnet	 sich	durch	Vervielfälti-
gung	des	Bedarfsansatzes	nach	§	17	mit	einem	für	die	kreisfreien	
Städte	und	kreisangehörigen	Gemeinden	einheitlichen	Grundbe-
trag.

(3)	 Der	 Grundbetrag	 ist	 ein	 durch	 rechnerische	 Näherung	 be-
stimmter	Wert,	 der	 so	 festgesetzt	 wird,	 dass	 die	 zur	Verfügung	
stehende	 Teilschlüsselmasse	 für	 Gemeindeaufgaben	 nach	 §	 15	
Absatz	2	soweit	wie	rechnerisch	möglich	aufgebraucht	wird.

(4)	Die	Steuerkraftmesszahlen	der	kreisfreien	Städte	und	kreisan-
gehörigen	Gemeinden	werden	zur	Berechnung	der	Schlüsselzu-
weisungen	aus	der	Summe	ihrer	Steuerkraftzahlen	nach	§	18	ge-
bildet.

(5)	 Die	 Schlüsselzuweisungen	 betragen	 60	 Prozent	 des	 Unter-
schiedsbetrages	zwischen	Bedarfsmesszahl	und	Steuerkraftmess-
zahl	(Ausgleichsquote),	beide	Zahlen	in	Euro	ausgedrückt.
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(6)	Erreicht	bei	einer	kreisfreien	Stadt	oder	einer	kreisangehörigen	
Gemeinde	die	Finanzkraft	(Absatz	7)	je	Einwohner	nicht	90	Pro-
zent	der	durchschnittlichen	Finanzkraft	aller	Gemeinden	je	Ein-
wohner,	 so	 wird	 die	 Differenz	 zu	 90	 Prozent	 durch	 zusätzliche	
Schlüsselzuweisungen	 ausgeglichen	 (relative	 Mindestfinanzaus-
stattung).	Die	Finanzierung	dieser	für	die	relative	Mindestfinanz-
ausstattung	 erforderlichen	 Zuweisungsmittel	 erfolgt	 jeweils	 aus	
den	 nach	 §	 15	Absatz	 2	 für	 Gemeindeaufgaben	 zur	Verfügung	
stehenden	Mitteln.

(7)	Die	Finanzkraft	einer	Gemeinde	ergibt	sich	aus	der	Summe	der	
Schlüsselzuweisung	 und	 der	 Steuerkraftmesszahl	 abzüglich	 der	
Finanzausgleichsumlage	 (§	 29).	 Die	 durchschnittliche	 Finanz-
kraft	 aller	 Gemeinden	 je	 Einwohner	 wird	 ermittelt,	 indem	 die	
Summe	der	Schlüsselzuweisungen	und	der	Steuerkraftmesszahlen	
abzüglich	der	Finanzausgleichsumlage	aller	Gemeinden	durch	die	
Einwohnerzahl	aller	Gemeinden	geteilt	wird.

§ 17 
Bedarfsansatz für Gemeindeaufgaben

(1)	Der	Bedarfsansatz	für	Gemeindeaufgaben	wird	durch	Addition	
des	Hauptansatzes	und	der	Nebenansätze	ermittelt.

(2)	Der	Hauptansatz	ergibt	sich	aus	der	Einwohnerzahl	einer	Ge-
meinde.

(3)	Folgende	zusätzliche	Nebenansätze	werden	berücksichtigt:

1.	 Ansatz	für	Kinder,

2.	 Ansatz	für	Demografie,

3.	 Ansatz	für	übergemeindliche	Aufgaben	der	zentralen	Orte.

(4)	Der	Nebenansatz	für	Kinder	wird	berechnet,	indem	das	Pro-
dukt	aus	der	Anzahl	der	Kinder	bis	zum	vollendeten	18.	Lebens-
jahr	und	dem	Faktor	1,22	gebildet	wird.

(5)	Der	Nebenansatz	für	Demografie	einer	nicht	zentralörtlichen	
Gemeinde,	mit	dem	der	überdurchschnittliche	Bevölkerungsrück-
gang	über	 zehn	 Jahre	Berücksichtigung	 findet,	 beruht	 auf	 einer	
Vergleichsberechnung	der

1.	 nach	Absatz	2	zu	berücksichtigende	Einwohnerzahl	mit

2.	 der	 Einwohnerzahl,	 die	 zehn	 Jahre	 vor	 dem	 nach	Absatz	 2	
maßgeblichen	Jahr	festgestellt	wurde.

Ist	die	Entwicklung	der	Einwohnerzahl	im	Betrachtungszeitraum	
negativ,	wird	diese	der	Entwicklung	der	Einwohnerzahl	aller	Ge-
meinden	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	 im	Vergleichs-
zeitraum	 gegenübergestellt.	 Soweit	 der	 Einwohnerverlust	 einer	
Gemeinde	größer	als	im	Durchschnitt	aller	Gemeinden	des	Lan-
des	ist,	wird	der	den	Durchschnitt	übersteigende	Teil	des	Einwoh-
nerverlusts	mit	dem	Faktor	0,35	multipliziert.	Für	die	Berechnung	
des	Nebenansatzes	für	Demografie	einer	zentralörtlichen	Gemein-
de	finden	die	Sätze	1	und	2	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	die	
Einwohnerzahl	 aus	 den	 jeweiligen	 Verflechtungsbereichen	 der	
Grund-,	Mittel-	oder	Oberzentren	ermittelt	werden.

(6)	Der	Nebenansatz	für	übergemeindliche	Aufgaben	der	zentra-
len	Orte	wird	berechnet,	indem	die	Summe	aus	der	Einwohnerzahl	
des	jeweiligen	Verflechtungsbereichs	und	des	Nebenansatzes	für	
Demografie

1.	 mit	dem	Faktor	0,06	für	Grundzentren,

2.	 mit	dem	Faktor	0,12	für	Mittelzentren	und

3.	 mit	dem	Faktor	0,16	für	Oberzentren

multipliziert	wird.

§ 18 
Berechnung der Steuerkraftzahlen

(1)	 Die	 Steuerkraftzahlen	 für	 die	 einzelnen	 Steuerarten	 werden	
wie	folgt	ermittelt:

1.	 als	Steuerkraftzahl	der	Grundsteuer	von	Betrieben	der	Land-	
und	 Forstwirtschaft	 (Grundsteuer	 A)	 und	 auf	 Grundstücke	
(Grundsteuer	B)	die	nach	Absatz	2	zu	ermittelnden	Messbe-
träge,	vervielfältigt	mit	dem	nach	Satz	2	geltenden	Nivellie-
rungshebesatz,

2.	 als	Steuerkraftzahl	der	Gewerbesteuer	die	nach	Absatz	2	zu	
ermittelnden	Messbeträge,	vervielfältigt	mit	dem	nach	Satz	2	
geltenden	Nivellierungshebesatz,	abzüglich	der	Istauszahlun-
gen	an	Gewerbesteuerumlage	des	Vorvorjahres,

3.	 das	Istaufkommen	des	Gemeindeanteils	an	der	Einkommen-
steuer	des	Vorvorjahres	und

4.	 das	Istaufkommen	des	Gemeindeanteils	an	der	Umsatzsteuer	
des	Vorvorjahres.

Für	die	Berechnung	der	Steuerkraftzahlen	zu	den	Grundsteuern	
und	zur	Gewerbesteuer	(Realsteuern)	werden	in	den	Jahren	2020	
bis	2023	folgende	Nivellierungshebesätze	zugrunde	gelegt:

	 Grundsteuer	A:	 323	Prozent,	
Grundsteuer	B:	 427	Prozent,	
Gewerbesteuer:	381	Prozent.

Soweit	für	die	Finanzausgleichsjahre	ab	2024	nichts	Abweichen-
des	geregelt	wird,	gelten	die	für	das	Jahr	2022	durch	das	Statisti-
sche	Amt	 Mecklenburg-Vorpommern	 ermittelten	 durchschnittli-
chen	 Realsteuerhebesätze	 als	 neue	 Nivellierungshebesätze.	 Da-
nach	findet	jeweils	eine	Fortschreibung	der	Nivellierungshebesät-
ze	auf	Grundlage	der	ermittelten	durchschnittlichen	Realsteuerhe-
besätze	im	Abstand	von	vier	Jahren	statt.

(2)	Die	Messbeträge	der	Realsteuern	werden	durch	Teilung	des	
Istaufkommens	 des	 vorvergangenen	 Haushaltsjahres	 durch	 die	
örtlichen	Hebesätze	des	vorvergangenen	Haushaltsjahres	errech-
net.	Die	Steuerkraftzahlen	der	Realsteuern	werden	auf	Grundlage	
der	nach	§	3	Absatz	2	Nummer	2	des	Finanz-	und	Personalstatis-
tikgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	Februar	
2006	(BGBl.	I	S.	438),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	
vom	2.	März	2016	(BGBl.	I	S.	342,	346)	geändert	worden	ist,	zu	
erfolgenden	Meldungen	der	Gemeinden	ermittelt.
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(3)	Soweit	die	Steuerkraftzahl	einer	Realsteuer	negativ	ist,	wird	
der	örtliche	Hebesatz	des	Jahres	mit	dem	zuletzt	positiven	Steuer-
aufkommen	der	jeweiligen	Steuerart	zu	Grunde	gelegt.	Bei	einem	
örtlichen	Hebesatz	von	„Null“	werden	der	nach	Absatz	1	Satz	2	
bis	 4	 geltende	 Nivellierungshebesatz	 sowie	 der	 landesdurch-
schnittliche	gewogene	Messbetrag	pro	Einwohner	aller	kreisange-
hörigen	Gemeinden	in	Ansatz	gebracht.

(4)	Werden	 nach	 einem	 öffentlich-rechtlichen	Vertrag	 zwischen	
Gemeinden	Regelungen	über	die	Aufteilung	von	Grundsteuerauf-
kommen	 oder	 Gewerbesteueraufkommen	 getroffen,	 so	 können	
diese	bei	der	Ermittlung	der	Steuerkraftzahlen	für	das	betreffende	
Jahr	auf	Antrag	berücksichtigt	werden,	wenn	der	öffentlich-recht-
liche	Vertrag	mindestens	für	die	Dauer	von	fünf	Jahren	geschlos-
sen	sowie	eine	Auseinandersetzungsregelung	für	Fälle	der	Steuer-
rückzahlung	getroffen	worden	ist.	Bei	der	Berechnung	der	Steuer-
kraftzahl	einer	Gemeinde	wird	das	nach	diesem	Absatz	aufgeteilte	
Aufkommen	mit	dem	Realsteuerhebesatz	berücksichtigt,	der	für	
die	tatsächlich	hebeberechtigte	Gemeinde	zu	berücksichtigen	ist.	
Das	 Nähere	 kann	 das	 für	 Kommunales	 zuständige	 Ministerium	
durch	Verwaltungsvorschrift	regeln.

(5)	 Soweit	 sich	 bei	 Gebietsänderungen	 (Gemeindezusammen-
schlüsse	und	Eingemeindungen)	die	Realsteuerhebesätze	der	bis-
herigen	Gemeinden	unterscheiden,	ist	der	Berechnung	der	Steuer-
kraftzahlen	der	gewogene	durchschnittliche	Hebesatz	der	zusam-
mengeschlossenen	Gemeinde	zu	Grunde	zu	legen.	Gleiches	gilt,	
wenn	nach	Gebietsänderungen	für	einen	Übergangszeitraum	un-
terschiedliche	 Hebesätze	 in	 einem	 Gemeindegebiet	 angewandt	
werden.

§ 19 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

(1)	Eine	kreisfreie	Stadt	oder	ein	Landkreis	erhält	Schlüsselzuwei-
sungen	für	Kreisaufgaben,	wenn	die	Bedarfsmesszahl	die	Umla-
gekraftmesszahl	übersteigt.

(2)	Die	Bedarfsmesszahlen	für	Kreisaufgaben	werden	durch	Ver-
vielfältigung	 des	 Bedarfsansatzes	 nach	 §	 20	 mit	 einem	 für	 die	
Landkreise	und	kreisfreien	Städte	einheitlichen	Grundbetrag	er-
mittelt.

(3)	 Der	 Grundbetrag	 ist	 ein	 durch	 rechnerische	 Näherung	 be-
stimmter	Wert,	 der	 so	 festgesetzt	 wird,	 dass	 die	 zur	Verfügung	
stehende	 Teilschlüsselmasse	 für	 Kreisaufgaben	 nach	 §	 15	 Ab-
satz	1	Nummer	2	soweit	wie	 rechnerisch	möglich	aufgebraucht	
wird.

(4)	 Die	 Umlagekraftmesszahlen	 der	 Landkreise	 und	 kreisfreien	
Städte	werden	ermittelt,	indem	die	jeweilige	Summe	der	Schlüs-
selzuweisungen	nach	§	16	Absatz	5	und	6	und	der	Steuerkraftzah-
len	 nach	 §	 18	 mit	 dem	 gewogenen	 landesdurchschnittlichen	
Kreisumlagesatz	des	Vorvorjahres	multipliziert	wird.	Der	landes-
durchschnittlich	 gewogene	 Kreisumlagesatz	 ist	 ein	 auf	 sieben	
Nachkommastellen	gerundeter	Prozentsatz,	der	sich	aus	der	Divi-
sion	 der	 Summe	 des	 Kreisumlageaufkommens	 aller	 Kreise	 des	
vorvergangenen	Jahres	durch	die	Summe	der	Umlagegrundlagen	
aller	Kreise	(§	30	Absatz	2	Satz	3)	des	vorvergangenen	Jahres	er-
gibt.

(5)	 Die	 Schlüsselzuweisungen	 betragen	 60	 Prozent	 des	 Unter-
schiedsbetrages	 zwischen	 Bedarfsmesszahl	 und	 Umlagekraft-
messzahl	(Ausgleichsquote),	beide	Zahlen	in	Euro	ausgedrückt.

§ 20 
Bedarfsansatz für Kreisaufgaben

(1)	 Die	 Bedarfsansätze	 für	 Kreisaufgaben	 ergeben	 sich	 aus	 der	
Addition	der	Einwohnerzahl	des	Landkreises	oder	der	kreisfreien	
Stadt	und	dem	Soziallastenansatz	nach	Absatz	2.

(2)	 Zur	 Berechnung	 des	 Soziallastenansatzes	 des	 Landkreises	
oder	der	kreisfreien	Stadt	wird	die	durchschnittliche	Anzahl	von	
Bedarfsgemeinschaften,	die	Grundsicherung	für	Arbeitssuchende	
nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	im	jeweiligen	Vorvor-
jahr	erhielten,	mit	dem	Faktor	5,7	multipliziert.

§ 21 
Überprüfungen der horizontalen Verteilung

(1)	Die	Höhe	der	Mindestfinanzausstattung	nach	§	16	Absatz	6	
wird	im	Jahr	2021	mit	Wirkung	ab	dem	Jahr	2022	überprüft.	Die	
Notwendigkeit	und	die	Höhe	der	investiven	Bindung	der	Schlüs-
selzuweisungen	nach	§	15	Absatz	4	wird	im	Jahr	2023	mit	Wir-
kung	ab	dem	Jahr	2024	überprüft.

(2)	Die	Aufteilung	der	Gesamtschlüsselmasse	auf	Gemeinde-	und	
Kreisaufgaben	nach	§	15	sowie	die	Nebenansätze	nach	§	17	Ab-
satz	3	bis	6	für	Gemeindeaufgaben	und	§	20	Absatz	2	für	Kreis-
aufgaben	sollen	erstmals	vier	Jahre	nach	Inkrafttreten	dieser	Vor-
schrift	durch	finanzwissenschaftliche	Analyse	überprüft	werden,	
soweit	 nicht	 außerordentliche	 Entwicklungen	 eine	 vorgezogene	
Überprüfung	 erfordern.	 Gegenstand	 der	 Überprüfung	 können	
weitere	 Bestandteile	 des	 Ausgleichssystems	 wie	 die	 Höhe	 der	
Ausgleichsgrade	nach	den	§	16	Absatz	5	und	§	19	Absatz	5	oder	
der	Mindestfinanzausstattung	nach	§	16	Absatz	6	sein.

Abschnitt 5 
Ausgleich für übertragene Aufgaben und Infrastruktur

§ 22 
Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben  

des übertragenen Wirkungskreises und  
der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

(1)	In	Höhe	der	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	bereit-
gestellten	Mittel	erhalten	Gemeinden,	Ämter	und	Landkreise	Zu-
weisungen	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	des	übertragenen	Wir-
kungskreises	und	der	unteren	staatlichen	Verwaltungsbehörde,	die	
vor	Inkrafttreten	von	Artikel	72	Absatz	3	der	Verfassung	des	Lan-
des	Mecklenburg-Vorpommern	in	der	Fassung	vom	4.	April	2000	
(GVOBl.	M-V	S.	158)	übertragen	wurden.

(2)	Von	den	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	bereitge-
stellten	Mitteln	erhalten

1.	 die	Ämter	und	amtsfreien	Gemeinden	ohne	die	großen	kreis-
angehörigen	Städte	im	Jahr	2020	48	900	000	Euro	und	ab	dem	
Jahr	2021	47	050	000	Euro,
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2.	 die	großen	kreisangehörigen	Städte	im	Jahr	2020	16	000	000	Eu-
ro	und	ab	dem	Jahr	2021	15	400	000	Euro,

3.	 die	kreisfreien	Städte	im	Jahr	2020	37	000	000	Euro	und	ab	
dem	Jahr	2021	35	600	000	Euro,

4.	 die	Landkreise	im	Jahr	2020	107	400	000	Euro	und	ab	dem	
Jahr	2021	103	400	000	Euro	und

5.	 die	Träger	von	Katasterämtern	im	Jahr	2020	24	900	000	Euro	
und	ab	dem	Jahr	2021	24	000	000	Euro.

Die	Verteilung	der	Zuweisungen	nach	Satz	1	Nummern	1	bis	3	
erfolgt	 jeweils	 im	 Verhältnis	 der	 Einwohnerzahlen.	 Von	 den		
Zuweisungen	 nach	 Satz	 1	 Nummer	 4	 erhält	 jeder	 Landkreis		
1	500	000	Euro	als	Grundbetrag,	die	verbleibenden	Mittel	werden	
im	Verhältnis	ihrer	Einwohnerzahlen	unter	Berücksichtigung	ei-
nes	Dünnbesiedelungsfaktors	in	Höhe	von	0,66	Prozent	je	unter-
durchschnittlichem	Einwohner	 je	Quadratkilometer	verteilt.	Die	
Zuweisungen	nach	Satz	1	Nummer	5	werden	zu	gleichen	Teilen	
unter	Berücksichtigung	der	Einwohnerzahl,	der	Gesamtfläche	und	
der	Anzahl	 der	 Flurstücke	 des	 Katasterbezirkes	 jährlich	 festge-
setzt.

(3)	Im	Abstand	von	mindestens	vier	Jahren	ist	zu	überprüfen,	ob	
aufgrund	 von	Veränderungen	 im	Aufgabenbestand	 eine	Anpas-
sung	des	Ausgleichs	für	übertragene	Aufgaben	und	seiner	Vertei-
lung	notwendig	ist.	Die	Prüfung	findet	 im	Beirat	nach	§	34	auf	
Basis	 eines	 vom	 für	 Kommunales	 zuständigen	 Ministerium	 zu	
erstellenden	Prüfungsberichts	statt.

(4)	Die	Zuweisungen	für	die	Jahre	2018	bis	2021	werden	noch-
mals	unabhängig	überprüft.	Soweit	das	Ergebnis	der	Überprüfung	
die	Höhe	der	Zuweisungen	nicht	rechtfertigt,	werden	Überzahlun-
gen	zu	Lasten	positiver	Abrechnungsbeträge	nach	§	11	Absatz	3	
und	 des	 Kommunalen	 Ausgleichsfonds	 Mecklenburg-Vorpom-
mern	sowie	Nachzahlungen	zu	Lasten	des	Landeshaushalts	ausge-
glichen.	 Das	 Überprüfungsergebnis	 findet	 ebenso	 Berücksichti-
gung	bei	der	nächsten	Überprüfung	nach	Absatz	3.

§ 23 
Zuweisungen für Infrastruktur

(1)	In	Höhe	der	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	bereit-
gestellten	Mittel	erhalten	Gemeinden	und	Landkreise	allgemeine	
Zuweisungen	ausschließlich	für	Investitionen	und	Investitionsför-
derungsmaßnahmen	sowie	Instandhaltungsmaßnahmen	insbeson-
dere	 in	den	Bereichen	Schulen,	Kindertageseinrichtungen,	Stra-
ßen,	 öffentlicher	 Personennahverkehr,	 Sportanlagen,	 Feuerwehr	
und	Brandschutz,	kommunaler	Wohnungsbau	 sowie	Digitalisie-
rung	 und	 Breitband.	 Die	 Zuweisungen	 werden	 als	 Kapitalzu-
schüsse	gewährt.

(2)	Von	den	Mitteln	nach	Absatz	1	stehen	für

1.	 Gemeinden	 65	Prozent	und

2.	 Landkreise	 35	Prozent

zur	Verfügung.

(3)	Von	den	nach	Absatz	2	Nummer	1	für	Gemeinden	vorgesehe-
nen	Mitteln	wird	in	den	Jahren	2020	bis	2022	ein	Teilbetrag	von	
32	500	000	Euro	vorab	nach	den	Anteilsverhältnissen	der	Einwoh-
nerzahlen	verteilt.	Die	verbleibenden	Mittel	werden	zu	50	Prozent	
nach	der	Einwohnerzahl	und	zu	50	Prozent	nach	der	Finanzkraft	
verteilt.	 Die	 finanzkraftabhängige	 Zuweisung	 erhalten	 Gemein-
den,	 deren	 Finanzkraft	 je	 Einwohner	 115	 Prozent	 der	 durch-
schnittlichen	Finanzkraft	 je	Einwohner	nicht	erreicht.	Die	Höhe	
der	 finanzkraftabhängigen	 Zuweisung	 einer	 Gemeinde	 wird	 er-
mittelt,	indem	zunächst	die	Differenz	der	Finanzkraft	der	Gemein-
de	je	Einwohner	zu	dem	auf	115	Prozent	erhöhten	durchschnittli-
chen	Wert	der	Finanzkraft	aller	Gemeinden	je	Einwohner	gebildet	
wird.	Das	absolute	Ergebnis	wird	mit	der	Einwohnerzahl	der	Ge-
meinde	 multipliziert.	 Das	 so	 ermittelte	 Produkt	 wird	 durch	 die	
Summe	der	mit	gleichem	Rechenweg	ermittelten	Produkte	aller	
Gemeinden,	deren	Finanzkraft	unter	115	Prozent	liegt,	dividiert.	
Der	 sich	 hieraus	 ergebende	 Quotient	 wird	 mit	 dem	 für	 finanz-
kraftabhängige	 Zuweisungen	 zur	 Verfügung	 stehenden	 Betrag	
multipliziert.

(4)	Die	nach	Absatz	2	Nummer	2	 für	Landkreise	vorgesehenen	
Mittel	 werden	 zu	 50	 Prozent	 nach	 den	Anteilsverhältnissen	 der	
Einwohnerzahlen	und	zu	50	Prozent	nach	den	Anteilsverhältnis-
sen	der	Gebietsflächen	verteilt.

§ 24 
Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte

(1)	Kreisangehörige	zentrale	Orte	erhalten	für	eine	Übergangszeit	
von	fünf	Jahren	Zuweisungen	insbesondere	für	investive	Zwecke.	
Von	den	nach	§	11	Absatz	5	Satz	2	und	§	14	Absatz	1	Nummer	1	
Buchstabe	c	hierfür	 insgesamt	zur	Verfügung	stehenden	Mitteln	
werden

1.	 im	Jahr	2020	 36	000	000	Euro,

2.	 im	Jahr	2021	 24	000	000	Euro,

3.	 im	Jahr	2022	 20	000	000	Euro	sowie

4.	 im	Jahr	2023	 10	000	000	Euro	ausgezahlt.

Der	 verbleibende	 Restbetrag	 kommt	 im	 Jahr	 2024	 zur	Auszah-
lung.

(2)	Die	Höhe	der	jährlichen	Zuweisung	wird	ermittelt,	indem	die	
Anzahl	 der	 Einwohner	 im	 Nahbereich	 eines	 kreisangehörigen	
zentralen	Ortes	durch	die	Gesamtzahl	der	Einwohner	aller	Nahbe-
reiche	 von	 kreisangehörigen	 Zentralen	 Orten	 dividiert	 und	 mit	
dem	 für	 das	 Jahr	 zur	Verfügung	 stehenden	 Betrag	 multipliziert	
wird.	Die	Zuweisungen	werden	als	Kapitalzuschüsse	gewährt.

Abschnitt 6 
Zuweisungen für besondere Bedarfe

§ 25 
Sonderbedarfszuweisungen

(1)	Das	Land	stellt	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	d	
jeweils	15	000	000	Euro	für	Sonderbedarfszuweisungen	und	für	
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Sonderzuweisungen	 zur	Verfügung.	 Die	 Mittel	 sind	 gegenseitig	
deckungsfähig.	Die	Verwendung	der	Mittel	für	Sonderzuweisun-
gen	ist	in	§	27	Absatz	2	und	4	und	für	Sonderbedarfszuweisungen	
in	den	folgenden	Absätzen	geregelt.

(2)	Das	Land	kann	an	Gemeinden,	Landkreise	sowie	Ämter	und	
Zweckverbände	auf	Antrag	Sonderbedarfszuweisungen	für	Inves-
titionen	und	für	nicht	investive	Zwecke	gewähren,	soweit	

1.	 sich	die	Antragsteller	in	einer	außergewöhnlichen	Lage	befin-
den	oder	besondere	Aufgaben	zu	erfüllen	haben,	

2.	 diese	zur	Finanzierung	von	Vorhaben,	die	zu	den	pflichtigen	
Aufgaben	im	eigenen	Wirkungskreis	gehören,	notwendig	sind	
und

3.	 diese	zur	Förderung	von	Verwaltungskooperationen	oder	Ver-
waltungsfusionen	beitragen	oder	ein	besonderes	öffentliches	
Interesse	vorliegt.

Sonderbedarfszuweisungen	 werden	 Antragstellern	 in	 außerge-
wöhnlichen	Lagen	im	Sinne	von	Satz	1	Nummer	1	nur	gewährt,	
soweit	kein	Anspruch	gegenüber	Dritten	besteht.	Besondere	Auf-
gaben	sind	insbesondere	solche,	die	die	zentralen	Orte	für	die	Ein-
wohner	ihrer	Nah-,	Mittel-	oder	Oberbereiche	sowie	sonstige	Ge-
meinden	auch	für	Einwohner	der	Umlandgemeinden	wahrnehmen	
oder	bei	denen	ein	besonderes	öffentliches	Interesse	besteht.	Zur	
Förderung	 der	 Zwecke	 nach	 Satz	 1	 können	 freie	 Kassenmittel	
auch	zur	Abdeckung	besonderer	vorübergehender	Liquiditätsbe-
darfe	für	einen	befristeten	Zeitraum	als	rückzahlbare	Liquiditäts-
hilfe	zur	Verfügung	gestellt	werden.

(3)	Über	die	Bewilligung	der	Sonderbedarfszuweisungen	und	Li-
quiditätshilfen	 entscheidet	 das	 für	 Kommunales	 zuständige	 Mi-
nisterium	im	Benehmen	mit	den	zuständigen	Fachministerien.	Ein	
Rechtsanspruch	 auf	 eine	Zuweisung	oder	 eine	bestimmte	Höhe	
der	Zuweisung	besteht	nicht.	Über	Entscheidungen	der	Gewäh-
rung	 von	 Sonderbedarfszuweisungen	 und	 Liquiditätshilfen	 von	
mehr	als	250	000	Euro	werden	die	kommunalen	Landesverbände	
unterrichtet.

(4)	Das	für	Kommunales	zuständige	Ministerium	unterrichtet	den	
nach	§	34	eingerichteten	Beirat	jährlich	über	die	Verwendung	der	
nach	§	14	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	d	bereitgestellten	
Mittel.

§ 26 
Kommunaler Entschuldungsfonds Mecklenburg- 

Vorpommern, Verordnungsermächtigung

(1)	Das	Land	hat	unter	dem	Namen	„Kommunaler	Entschuldungs-
fonds	Mecklenburg-Vorpommern“	ein	rechtlich	unselbstständiges	
Sondervermögen	mit	dem	Ziel	errichtet,	die	Kommunen	bei	der	
Rückführung	eines	negativen	Saldos	der	laufenden	Ein-	und	Aus-
zahlungen	gemäß	§	45	Absatz	2	in	Verbindung	mit	§	3	Absatz	1	
Satz	 1	 Nummer	 39	 der	 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik	
und	der	Rückführung	von	Krediten,	die	Altverbindlichkeiten	im	
Sinne	von	§	3	des	Altschuldenhilfe-Gesetzes	darstellen,	zu	unter-
stützen.	Die	Bewirtschaftung	des	Sondervermögens	obliegt	dem	
für	Kommunales	zuständigen	Ministerium.	Es	erstellt	im	Beneh-
men	 mit	 dem	 für	 Finanzen	 zuständigen	 Ministerium	 für	 jedes	

Haushaltsjahr	einen	Wirtschaftsplan	und	eine	Jahresrechnung	für	
das	Sondervermögen.	Die	Vorschriften	der	Landeshaushaltsord-
nung	Mecklenburg-Vorpommern	gelten	entsprechend.

(2)	 Dem	 Kommunalen	 Entschuldungsfonds	 Mecklenburg-Vor-
pommern	 werden	 die	 Mittel	 gemäß	 §	 14	Absatz	 1	 Nummer	 1	
Buchstabe	f	zugeführt.

(3)	Die	Mittel	nach	Absatz	2	stehen	zur	Verfügung	für:

1.	 Konsolidierungs-	und	Ergänzungszuweisungen	nach	§	27	in	
Höhe	von	25	000	000	Euro,

2.	 die	 Unterstützung	 von	 Gemeinden	 bei	 der	 Rückführung	 von	
Krediten,	 die	Altverbindlichkeiten	 im	 Sinne	 von	 §	 3	 des	Alt-
schuldenhilfe-Gesetzes	darstellen,	in	Höhe	von	25	000	000	Eu-
ro.

Satz	1	Nummer	2	gilt	auch	für	Gemeinden,	die	ihren	Wohnungs-
unternehmen	 finanzielle	 Mittel	 mit	 dem	 Ziel	 gewähren,	Altver-
bindlichkeiten	im	Sinne	von	§	3	des	Altschuldenhilfe-Gesetzes	zu	
tilgen.	Die	Mittel	nach	Satz	1	sind	gegenseitig	deckungsfähig.

(4)	Die	für	die	Gewährung	von	Zuweisungen	für	Altverbindlichkei-
ten	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	und	Satz	2	einschließlich	der	
Erarbeitung	und	der	Feststellung	der	hierfür	notwendigen	Entschei-
dungsgrundlagen	in	den	Jahren	2018	bis	2020	erforderlichen	Mittel	
für	Personal-	und	Sachkosten	des	Landes	werden	hälftig	vom	Land	
und	von	den	Kommunen	getragen.	Der	kommunale	Anteil	wird	in	
den	 Jahren	2018	bis	2020	zulasten	der	Mittel	nach	Absatz	3	zur	
Verfügung	gestellt	und	ist	auf	insgesamt	230	000	Euro	begrenzt.	Ab	
dem	Jahr	2021	werden	die	erforderlichen	Personal-	und	Sachkosten	
für	die	Gewährung	der	Zuweisungen	für	Altverbindlichkeiten	voll-
ständig	aus	den	Mitteln	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	finanziert.

(5)	Einzelheiten	zur	Bewirtschaftung	des	Sondervermögens	sowie	
zu	den	Voraussetzungen	und	zum	Verfahren	 für	die	Gewährung	
der	Zuweisungen	einschließlich	der	Festsetzung	von	Ausschluss-
fristen	kann	das	für	Kommunales	zuständige	Ministerium	durch	
Rechtsverordnung	regeln.

(6)	Der	Beirat	nach	§	34	ist	mindestens	einmal	jährlich	über	die	
Verwendung	der	Mittel	und	die	Bewirtschaftung	des	Fonds	zu	in-
formieren.

§ 27 
Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs,  

Sonderzuweisungen

(1)	Weist	eine	Gemeinde	oder	ein	Landkreis	im	Haushaltsvorjahr	
einen	 positiven	 jahresbezogenen	 Saldo	 der	 laufenden	 Ein-	 und	
Auszahlungen	in	der	Finanzrechnung	aus	und	besteht	zum	Ende	
dieses	 Haushaltsjahres	 noch	 ein	 negativer	 Saldo	 der	 laufenden	
Ein-	 und	Auszahlungen	 aus	 Haushaltsvorjahren,	 kann	 beim	 für	
Kommunales	 zuständigen	 Ministerium	 eine	 Konsolidierungszu-
weisung	beantragt	werden.	Die	Konsolidierungszuweisung	wird	
in	 Höhe	 des	 erwirtschafteten	 jahresbezogenen	 positiven	 Saldos	
der	laufenden	Ein-	und	Auszahlungen	gewährt,	höchstens	aber	in	
Höhe	des	zum	Ende	des	Haushaltsvorjahres	noch	bestehenden	ne-
gativen	Saldos	der	laufenden	Ein-	und	Auszahlungen	(Grundzu-
weisung).	Die	Zuweisung	nach	Satz	2	beträgt	mindestens	20	Pro-
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zent	des	zum	Ende	des	Haushaltsvorjahres	bestehenden	negativen	
Saldos	 der	 laufenden	 Ein-	 und	 Auszahlungen	 (Mindestzuwei-
sung),	wenn

1.	 der	Antrag	von	einer	kreisangehörigen	Gemeinde,	die	keine	
große	 kreisangehörige	 Stadt	 ist,	 gestellt	 wird	 und	 diese	 die	
Hebesätze	für	Realsteuern	im	Haushaltsvorjahr	so	festgesetzt	
hat,	dass	sie	mindestens	20	Hebesatzpunkte	über	dem	gewo-
genen	 Durchschnittshebesatz	 nach	 Absatz	 4	 Satz	 4	 liegen;	
Mindereinzahlungen	 bei	 einer	 Realsteuerart	 können	 dabei	
durch	Mehreinzahlungen	bei	einer	anderen	Realsteuerart	aus-
geglichen	werden,	

oder

2.	 der	Antrag	von	einem	Landkreis,	einer	kreisfreien	Stadt	oder	
einer	großen	kreisangehörigen	Stadt	gestellt	wird	und	dieser	
oder	 diese	 im	 Haushaltsvorjahr	 mindestens	 einen	 positiven	
jahresbezogenen	Saldo	der	laufenden	Ein-	und	Auszahlungen	
in	Höhe	von	3	000	000	Euro	oder	1,5	Prozent	der	laufenden	
Auszahlungen	erreicht	hat.

Eine	Konsolidierungszuweisung	nach	Satz	1	bis	3	kann	bis	zu	ei-
nem	Betrag	von	9	000	000	Euro	gewährt	werden.

(2)	Weist	eine	kreisangehörige	Gemeinde	mit	Ausnahme	der	gro-
ßen	kreisangehörigen	Städte	in	den	drei	vorangegangenen	Haus-
haltsjahren	 jeweils	 einen	 jahresbezogenen	 negativen	 Saldo	 der	
laufenden	Ein-	und	Auszahlungen	in	der	Finanzrechnung	aus	und	
besteht	 zum	 Beginn	 des	 Haushaltsvorvorjahres	 auch	 insgesamt	
ein	negativer	Saldo	der	laufenden	Ein-	und	Auszahlungen,	kann	
beim	für	Kommunales	zuständigen	Ministerium	eine	Sonderzu-
weisung	beantragt	werden.	Diese	wird	in	Höhe	des	negativen	jah-
resbezogenen	 Saldos	 der	 laufenden	 Ein-	 und	Auszahlungen	 im	
Haushaltsvorjahr	gewährt.	Voraussetzung	für	die	Gewährung	von	
Sonderzuweisungen	ist,	dass	die	Gemeinde

1.	 die	Hebesätze	für	Realsteuern	im	Haushaltsvorjahr	so	festge-
setzt	 hat,	 dass	 sie	 mindestens	 20	 Hebesatzpunkte	 über	 dem	
gewogenen	Durchschnittshebesatz	nach	Absatz	4	Satz	4	lie-
gen;	Mindereinzahlungen	bei	einer	Realsteuerart	können	da-
bei	durch	Mehreinzahlungen	bei	einer	anderen	Realsteuerart	
ausgeglichen	werden;	und

2.	 das	 beschlossene	 Haushaltssicherungskonzept	 und	 auf	 den	
Haushaltsausgleich	 gerichtete	 rechtsaufsichtliche	 Entschei-
dungen	umgesetzt	hat.

Ergänzend	 zur	 Sonderzuweisung	 erhält	 die	 Gemeinde	 eine	 Zu-
weisung	zur	Unterstützung	des	Abbaus	eines	negativen	Saldos	der	
laufenden	Ein-	und	Auszahlungen,	der	zu	Beginn	des	Haushalts-
vorjahres	bestanden	hat,	 in	Höhe	von	20	Prozent	 dieses	Saldos	
(Ergänzungszuweisung).

(3)	Beantragt	eine	Gemeinde	oder	ein	Landkreis	 in	Folgejahren	
erneut	eine	Konsolidierungszuweisung	oder	Sonder-	und	Ergän-
zungszuweisung,	richtet	sich	die	Berechnung	des	Zuweisungsbe-
trages	abweichend	von	Absatz	1	Satz	3	für	Mindestzuweisungen	
und	Absatz	2	Satz	4	für	Ergänzungszuweisungen	nach	dem	Saldo	
der	 laufenden	 Ein-	 und	Auszahlungen,	 der	 der	 Berechnung	 der	
erstmaligen	Zuweisung	zu	Grunde	gelegen	hat,	sofern	die	Antrag-
stellung	für	aufeinander	folgende	Haushaltsjahre	erfolgt.	Dies	gilt	

entsprechend,	wenn	der	Antragsteller	Zuweisungen	nach	Absatz	2	
erhalten	hat	und	 in	Folgejahren	eine	Konsolidierungszuweisung	
beantragt.

(4)	Die	Gewährung	der	Zuweisungen	erfolgt	im	Rahmen	der	nach	
§	26	Absatz	3	Nummer	1	für	Konsolidierungs-	und	Ergänzungs-
zuweisungen	und	nach	§	25	Absatz	1	für	Sonderzuweisungen	im	
Haushaltsjahr	 zur	 Verfügung	 stehenden	 Mittel	 und	 richtet	 sich	
nach	der	Reihenfolge	des	Eingangs	der	Anträge.	Der	Antrag	auf	
Zuweisung	nach	Absatz	1	oder	2	ist	der	zuständigen	Rechtsauf-
sichtsbehörde	bis	spätestens	zum	1.	September	des	Haushaltsjah-
res	mit	dem	vom	für	Kommunales	zuständigen	Ministerium	durch	
Verwaltungsvorschrift	 festgelegten	Antragsformular	 vorzulegen,	
diese	leitet	den	Antrag	kreisangehöriger	Gemeinden	mit	Ausnah-
me	der	großen	kreisangehörigen	Städte	mit	einer	Stellungnahme	
innerhalb	eines	Monats	an	das	für	Kommunales	zuständige	Minis-
terium	weiter.	Dem	Antrag	ist	als	Nachweis	der	Salden,	die	der	
Gewährung	 der	 Zuweisungen	 nach	Absatz	 1	 oder	 2	 zu	 Grunde	
liegen,	die	Darstellung	im	Anhang	gemäß	§	48	Absatz	2	der	Ge-
meindehaushaltsverordnung-Doppik	für	das	Haushaltsvorjahr	aus	
dem	gemäß	§	60	Absatz	4	der	Kommunalverfassung	aufgestellten	
Jahresabschluss,	für	vorangegangene	Haushaltsjahre	aus	den	ge-
mäß	§	60	Absatz	5	der	Kommunalverfassung	festgestellten	Jahres-
abschlüssen	 beizufügen.	 Für	 die	 Bestimmung	 der	 gewogenen	
Durchschnittshebesätze	sowie	von	Mehr-	oder	Mindereinzahlun-
gen	nach	Absatz	1	Satz	3	Nummer	1,	Absatz	2	Satz	3	Nummer	1	
oder	 Absatz	 6	 Satz	 1	 Nummer	 1	 sind	 die	 gewogenen	 Durch-
schnittshebesätze	 der	 Gemeindegrößenklasse	 entsprechend	 dem	
Realsteuervergleich	 des	 Statistischen	 Amtes	 Mecklenburg-Vor-
pommern	für	das	jeweilige	Haushaltsvorvorjahr	des	der	Berech-
nung	zu	Grunde	liegenden	Haushaltsjahres	heranzuziehen;	für	die	
Berechnung	von	Mehr-	und	Mindereinzahlungen	sind	die	Gewer-
besteuereinzahlungen	um	die	gezahlte	Gewerbesteuerumlage	zu	
mindern.

(5)	Übersteigt	eine	Zuweisung	nach	Absatz	1	oder	die	Summe	der	
Zuweisungen	 nach	 Absatz	 2	 nach	 Feststellung	 des	 Jahresab-
schlusses	den	zum	Ende	des	Haushaltsjahres,	für	das	der	Antrag	
auf	Konsolidierungs-	oder	Sonderzuweisung	gestellt	worden	ist,	
verbleibenden	negativen	Saldo	der	laufenden	Ein-	und	Auszahlun-
gen,	hat	die	Gemeinde	oder	der	Landkreis	dies	dem	für	Kommu-
nales	zuständigen	Ministerium	einen	Monat	nach	Feststellung	des	
Jahresabschlusses	mitzuteilen	und	den	übersteigenden	Betrag	in-
nerhalb	eines	Monats	nach	erfolgter	Mitteilung	zurückzuzahlen.	
Satz	 1	 gilt	 entsprechend,	 wenn	 nach	 Feststellung	 des	 Jahresab-
schlusses	kein	negativer	Saldo	der	laufenden	Ein-	und	Auszahlun-
gen	besteht.	Hat	eine	Gemeinde	oder	ein	Landkreis	im	Haushalts-
vorjahr	bereits	Zuweisungen	nach	Absatz	1	oder	2	oder	anderwei-
tige	 Hilfen	 zum	 Erreichen	 des	 Haushaltsausgleichs	 erhalten,	 so	
sind	die	der	Antragstellung	zu	Grunde	liegenden

1.	 jahresbezogenen	Salden	der	 laufenden	Ein-	und	Auszahlun-
gen	um	darin	enthaltene	Zuweisungsbeträge	zu	mindern,

2.	 die	Salden	der	laufenden	Ein-	und	Auszahlungen	um	erhaltene	
Zuweisungen	 zu	 erhöhen,	 soweit	 diese	 in	 den	 Salden	 nicht	
bereits	enthalten	sind.

Satz	3	gilt	entsprechend	für	bereits	gewährte	oder	vertraglich	für	
das	 Haushaltsjahr	 vereinbarte	 andere	 Hilfen	 zum	 Erreichen	 des	
Haushaltsausgleichs.
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(6)	Es	gelten	folgende	Übergangsbestimmungen:

1.	 bei	 einer	Antragstellung	 in	 2020	 müssen	 die	 Hebesätze	 für	
Realsteuern	der	Gemeinde	für	das	Haushaltsjahr	2019	abwei-
chend	von	Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	2	Satz	3	Nummer	1	
mindestens	 in	Höhe	der	gewogenen	Durchschnittshebesätze	
nach	Absatz	4	Satz	4	festgesetzt	worden	sein;	Mindereinzah-
lungen	bei	einer	Realsteuerart	können	dabei	durch	Mehrein-
zahlungen	bei	einer	anderen	Realsteuerart	ausgeglichen	wer-
den,

2.	 verfügt	 die	Gemeinde	oder	 der	Landkreis	 bei	 einer	Antrag-
stellung	in	2020	oder	2021	noch	über	keinen	nach	Absatz	4	
Satz	3	erforderlichen	aufgestellten	oder	festgestellten	Jahres-
abschluss	für	die	dem	Antrag	zu	Grunde	liegenden	Haushalts-
jahre,	kann	der	Antrag	mit	vorläufigen	Angaben	nach	Absatz	4	
Satz	3	gestellt	werden.

§ 28 
Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern

(1)	Aus	den	Zuweisungen	gemäß	§	14	Absatz	1	Nummer	1	Buch-
stabe	e	wird	unter	der	Bezeichnung	„Kommunaler	Aufbaufonds	
Mecklenburg-Vorpommern“	(nachfolgend	Aufbaufonds	genannt)	
ein	rechtlich	unselbstständiges	Sondervermögen	des	Landes	ge-
bildet.

(2)	Der	Aufbaufonds	wird	vom	für	Kommunales	zuständigen	Mi-
nisterium	verwaltet.	Zur	Beratung	des	für	Kommunales	zuständi-
gen	 Ministeriums	 wird	 ein	 Beirat	 gebildet.	 Die	 Mitglieder	 des	
Beirates	werden	von	den	kommunalen	Landesverbänden	vorge-
schlagen	und	durch	das	für	Kommunales	zuständige	Ministerium	
berufen.	Das	für	Kommunales	zuständige	Ministerium	kann	die	
treuhänderische	Verwaltung	des	Sondervermögens	auf	einen	Drit-
ten	übertragen.	Für	den	Treuhänder	findet	§	113	der	Landeshaus-
haltsordnung	 Mecklenburg-Vorpommern	 entsprechend	 Anwen-
dung.	Der	Treuhänder	unterliegt	der	Prüfungskompetenz	des	Lan-
desrechnungshofes	nach	§	91	Absatz	1	der	Landeshaushaltsord-
nung	Mecklenburg-Vorpommern.	Der	Landesrechnungshof	kann	
bei	dem	Empfänger	die	bestimmungsgemäße	und	wirtschaftliche	
Verwaltung	und	Verwendung	der	Mittel	prüfen.

(3)	Das	für	Kommunales	zuständige	Ministerium	erstellt	für	je-
des	Haushaltsjahr	einen	Wirtschaftsplan	und	eine	Jahresrechnung	
für	den	Aufbaufonds.	Die	Vorschriften	der	Landeshaushaltsord-
nung	 Mecklenburg-Vorpommern	 gelten	 entsprechend.	 Das	 für	
Kommunales	 zuständige	 Ministerium	 wird	 ermächtigt,	 für	 den	
Aufbaufonds	Kapitalmarktmittel	aufzunehmen,	soweit	die	nach	
Absatz	1	zugeführten	Zuweisungen	und	die	weiteren	Verpflich-
tungen	des	Aufbaufonds	dies	zulassen.	Die	Kreditaufnahme	darf	
insgesamt	die	fünffache	Höhe	der	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	1	
Buchstabe	e	bereitgestellten	Mittel	nicht	überschreiten.	Das	für	
Kommunales	zuständige	Ministerium	kann	diese	Befugnisse	auf	
einen	Dritten	treuhänderisch	übertragen	und	selbstschuldnerische	
Bürgschaften	in	Höhe	der	von	dem	Dritten	aufgenommenen	Ka-
pitalmarktmittel	zuzüglich	Zinsen	 in	marktüblicher	Höhe	über-
nehmen.

(4)	 Der	Aufbaufonds	 dient	 der	 Unterstützung	 der	 kommunalen	
Körperschaften.

(5)	Zur	Refinanzierung	der	vom	Land	vorfinanzierten	Eigenantei-
le	im	Zusammenhang	mit	dem	Breitbandausbau	werden	aus	dem	
Aufbaufonds	jährlich	bis	zu	20	000	000	Euro,	längstens	jedoch	bis	
zum	Jahr	2029,	entnommen.

(6)	Zins-	und	Tilgungsleistungen	für	Darlehen	fließen	dem	Auf-
baufonds	wieder	zu.	Wird	der	Aufbaufonds	durch	Gesetz	aufge-
löst,	 werden	 die	 verbleibenden	 Mittel	 dem	 Kommunalen	 Aus-
gleichsfonds	Mecklenburg-Vorpommern	zugeführt.

(7)	Der	Beirat	nach	§	34	ist	mindestens	einmal	jährlich	über	die	
Entwicklung	des	Fondsvermögens	zu	unterrichten.

Abschnitt 7 
Umlagen

§ 29 
Finanzausgleichsumlage

(1)	Von	den	kreisangehörigen	Gemeinden,	deren	Steuerkraftmess-
zahl	(§	16	Absatz	4)	die	Bedarfsmesszahl	(§	16	Absatz	2)	um	mehr	
als	15	Prozent	übersteigt,	wird	eine	Finanzausgleichsumlage	er-
hoben.

(2)	Die	Finanzausgleichsumlage	beträgt	30	Prozent	des	Differenz-
betrages	nach	Absatz	1.	Aus	ihrem	Aufkommen	fließt	ein	Teilbe-
trag	in	Höhe	des	gewogenen	landesdurchschnittlichen	Kreisumla-
gesatzes	des	Vorvorjahres	dem	Landkreis	zu,	in	dem	sich	die	fi-
nanzausgleichsumlagepflichtige	Gemeinde	befindet.	Der	verblei-
bende	Betrag	wird	der	Teilschlüsselmasse	für	Gemeindeaufgaben	
hinzugefügt.

(3)	Die	Finanzausgleichsumlage	ist	zum	1.	Oktober	eines	Jahres	
fällig.	Für	 rückständige	Beträge	können	Verzugszinsen	 in	Höhe	
von	 2	 Prozentpunkten	 über	 dem	 jeweiligen	 Basiszinssatz	 nach		
§	247	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	gefordert	werden.

§ 30 
Kreisumlage, Verordnungsermächtigung

(1)	Soweit	die	sonstigen	Erträge	und	Einzahlungen	eines	Land-
kreises	seinen	Bedarf	nicht	decken,	erhebt	er	eine	Umlage	von	den	
kreisangehörigen	Gemeinden	(Kreisumlage).

(2)	Die	Kreisumlage	wird	für	jedes	Haushaltsjahr	in	einem	Vom-
hundertsatz	der	Umlagegrundlagen	(Umlagesatz)	bemessen.	Der	
Umlagesatz	ist	in	der	Haushaltssatzung	festzusetzen.	Die	Umlage-
grundlagen	 entsprechen	 der	 Finanzkraft	 nach	 §	 16	 Absatz	 7		
Satz	1.

(3)	Die	Umlagegrundlagen	werden	wie	folgt	abgesenkt:

1.	 im	Jahr	2020	individuell

a)	 im	Landkreis	Mecklenburgische		
Seenplatte	um	 10,8145	Prozent,

b)	 im	Landkreis	Rostock	um	 7,4665	Prozent,

c)	 im	Landkreis	Vorpommern-Rügen	um	 10,8145	Prozent,
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d)	 im	Landkreis	Nordwestmecklenburg		
um	 	 6,9661	Prozent,

e)	 im	Landkreis	Vorpommern-	
Greifswald	um	 10,8145	Prozent,

f)	 im	Landkreis	Ludwigslust-Parchim		
um	 	 8,6592	Prozent,

2.	 im	Jahr	2021	einheitlich	um	6,966	Prozent,

3.	 im	Jahr	2022	einheitlich	um	3,483	Prozent.

Ab	dem	Jahr	2023	findet	keine	Absenkung	der	Umlagegrundlagen	
mehr	 statt.	 Die	 Absenkung	 gilt	 nicht	 für	 Amtsumlagen	 gemäß		
§	147	der	Kommunalverfassung.

(4)	Die	Kreisumlage	ist	zwischen	großen	kreisangehörigen	Städ-
ten	und	sonstigen	kreisangehörigen	Gemeinden	zu	differenzieren,	
wenn	große	kreisangehörige	Städte	in	ihrem	Gebiet	Aufgaben	an-
stelle	des	Landkreises	wahrnehmen	und	anderweitig	kein	ausrei-
chender	 finanzieller	Ausgleich	stattfindet.	Das	 für	Kommunales	
zuständige	Ministerium	kann	das	Nähere	hierzu	durch	Rechtsver-
ordnung	regeln.

(5)	Die	Kreisumlage	ist	anteilig	zu	zahlen,	wenn	Teilbeträge	der	
Schlüsselzuweisungen	für	Gemeindeaufgaben	und	der	Gemeinde-
anteile	an	der	Einkommensteuer	und	der	Umsatzsteuer	den	Ge-
meinden	zufließen.	Ergibt	sich	nach	den	Absätzen	2	und	3	eine	
negative	 Umlagegrundlage,	 hat	 die	 kreisangehörige	 Gemeinde	
gegenüber	 dem	 Landkreis	 einen	 Zahlungsanspruch.	 Der	 Land-
kreis	kann	für	rückständige	Beträge	Verzugszinsen	in	Höhe	von	
2	Prozentpunkten	über	dem	jeweiligen	Basiszinssatz	nach	§	247	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	fordern.	Das	für	Kommunales	zu-
ständige	Ministerium	kann	das	Nähere	hierzu	durch	Rechtsver-
ordnung	regeln.

Abschnitt 8 
Gemeinsame Vorschriften, Verfahren, Beirat

§ 31 
Grundlagen der Verteilung

(1)	Soweit	dieses	Gesetz	auf	Einwohnerzahlen	abstellt,	gelten	die	
vom	Statistischen	Amt	Mecklenburg-Vorpommern	zum	31.	De-
zember	des	jeweils	vorvergangenen	Jahres	fortgeschriebenen	Ein-
wohnerzahlen;	Gleiches	gilt	für	die	Feststellung	der	Anzahl	von	
Kindern.

(2)	Für	die	Gebietsfläche	ist	der	Gebietsstand	am	31.	Dezember	
des	jeweils	vorvergangenen	Jahres	zu	Grunde	zu	legen.	Als	Ge-
bietsflächen	gelten	auch	die	Flächen	der	inneren	Seegewässer.

(3)	 Soweit	 dieses	 Gesetz	 die	 Aufkommen	 der	 Gemeinden	 aus	
Steuern	zu	Grunde	legt,	sind	die	im	Kalenderjahr	tatsächlich	ein-
gezahlten	Beträge	und	 festgesetzten	Hebesätze	 zu	berücksichti-
gen.	Steuerrückzahlungen	und	die	Gewerbesteuerumlage	werden	
hiervon	abgezogen.	Die	korrekte	Erfassung	und	Übermittlung	der	
Realsteueraufkommen	 (Grundsteuer	A,	 Grundsteuer	 B	 und	 Ge-
werbesteuer)	und	der	Hebesätze	ist	durch	die	Rechnungs-	und	die	
Gemeindeprüfungsämter	 nach	 Abschluss	 eines	 Kalenderjahres	

auf	Anforderung	des	Statistischen	Amtes	Mecklenburg-Vorpom-
mern	zu	prüfen	und	zu	bestätigen.

(4)	 Die	 Bedarfsansätze	 nach	 §	 17	Absatz	 1	 und	 §	 20	Absatz	 1	
werden	auf	die	nächste	Ganzzahl	aufgerundet.

(5)	Für	Zuweisungen	nach	diesem	Gesetz	ist	der	Gebietsstand	am	
1.	Januar	des	Ausgleichsjahres	maßgebend.

(6)	Zentrale	Orte	sind	die	im	Landesraumentwicklungsprogramm	
Mecklenburg-Vorpommern	und	in	den	Regionalen	Raumentwick-
lungsprogrammen	festgelegten	und	als	solche	bezeichneten	Ge-
meinden.	Bei	geteilten	Zentren	werden	die	Einwohner	im	gemein-
samen	Verflechtungsbereich	im	Verhältnis	der	Einwohner	der	je-
weiligen	Gemeinden	zueinander	aufgeteilt.	Handelt	es	sich	dabei	
um	 Zentren	 unterschiedlicher	 Ordnung,	 werden	 der	 kleineren	
Gemeinde	mindestens	15	Prozent	der	Einwohner	des	gemeinsa-
men	Verflechtungsbereichs	zugerechnet.

(7)	Das	für	Kommunales	zuständige	Ministerium	stellt	die	weite-
ren	Grundlagen	der	Verteilung	nach	diesem	Gesetz	jährlich	fest.

§ 32 
Festsetzung und Berichtigung der Zuweisungen und  

der Finanzausgleichsumlage

(1)	Die	Zuweisungen	aus	der	Finanzausgleichsmasse	nach	§	14	
mit	Ausnahme	der	Zuweisungen	nach	§	14	Absatz	1	Nummer	1	
Buchstabe	d	bis	f,	die	Übergangszuweisungen	an	kreisangehörige	
zentrale	Orte	nach	§	24,	die	Finanzausgleichsumlage	nach	§	29	
sowie	 die	 Kreisumla	gegrundlagen	 nach	 §	 30	 werden	 durch	 das	
Statistische	Amt	Mecklenburg-Vorpommern	errechnet	und	durch	
das	 für	 Kommunales	 zuständige	 Ministerium	 festgesetzt.	 Falls	
Leistungen	nach	diesem	Gesetz	nicht	rechtzeitig	vor	Beginn	des	
Haushaltsjahres	 festgesetzt	 werden	 können,	 sind	Abschlagszah-
lungen	zu	leisten.	Ein	Anspruch	gegen	das	Land	auf	Zinsen	für	
nachzuleistende	Beträge	besteht	in	diesem	Fall	nicht.	Nach	Vor-
lage	der	verbindlichen	Daten	erfolgt	eine	Verrechnung.

(2)	Stellen	sich	nach	der	Festsetzung	der	Zuweisungen	nach	Ab-
satz	1	bedeutende	Unrichtigkeiten	heraus,	sind	diese	zu	berichti-
gen.	Bedeutende	Unrichtigkeiten	liegen	insbesondere	vor	bei	Sys-
temfehlern,	die	sich	auf	die	gesamte	Berechnung	auswirken,	und	
auch	dann	vor,	wenn	sie	im	Einzelfall	bei	den	Schlüsselzuweisun-
gen	für	Gemeindeaufgaben	das	Zehnfache	und	bei	den	Schlüssel-
zuweisungen	 für	 Kreisaufgaben	 das	 Fünfundzwanzigfache	 des	
jeweiligen	Grundbetrages	 (§	16	Absatz	3	 sowie	§	19	Absatz	3)	
übersteigen.

(3)	Das	für	Kommunales	zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	
die	Festsetzungen	nach	Absatz	1	auf	der	Internetseite	des	Statisti-
schen	 Amtes	 Mecklenburg-Vorpommern	 öffentlich	 bekannt	 zu	
geben.	Die	Internetadresse	mit	den	erforderlichen	Zugangsdaten	
wird	 in	dem	jeweiligen	Auszahlungserlass	des	 für	Kommunales	
zuständigen	 Ministeriums	 veröffentlicht.	 Das	 für	 Kommunales	
zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	den	Auszahlungserlass	
im	Amtsblatt	 für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	veröffentlichen.	
Die	Festsetzungen	nach	Absatz	1	gelten	zwei	Wochen	nach	Veröf-
fentlichung	des	Auszahlungserlasses	 im	Amtsblatt	 für	Mecklen-
burg-Vorpommern	als	bekannt	gegeben.
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(4)	Einwendungen	gegen	die	Festsetzung	nach	Absatz	1	müssen	
innerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Bekanntgabe	 gegenüber	 dem	 für	
Kommunales	zuständigen	Ministerium	erhoben	werden.

(5)	Der	Mittelbedarf	für	Berichtigungen	der	Schlüsselzuweisun-
gen	ist	 in	Einzelfällen	aus	den	Mitteln	für	Sonderbedarfszuwei-
sungen	und	Sonderzuweisungen	(§	14	Absatz	1	Nummer	1	Buch-
stabe	d)	zu	decken.

§ 33 
Auszahlung der Zuweisungen

(1)	Schlüsselzuweisungen	nach	den	§§	16	und	19	sowie	Zuwei-
sungen	nach	den	§§	22	bis	24	sind	in	monatlichen	Teilbeträgen	zur	
Mitte	des	Monats	zu	zahlen.

(2)	Die	Zuweisungen	an	kreisangehörige	Gemeinden	werden	dem	
Landkreis	zugeleitet.	Dieser	ist	verpflichtet,	die	Zuweisungen	un-
verzüglich	 an	 die	 Gemeinden	 und	 Ämter	 weiterzuleiten.	 Der	
Landkreis	darf	die	den	einzelnen	Gemeinden	zustehenden	Beträge	
gegen	Zahlungsverpflichtungen	der	Gemeinden	nur	aufrechnen,	
wenn	es	sich	um	fällige	Kreisumlagen	gemäß	§	30,	den	Kreisan-
teil	an	der	Finanzausgleichsumlage	gemäß	§	29	oder	sonstige	ge-
setzliche	Verpflichtungen	handelt.

(3)	Abweichend	von	Absatz	1	können	die	Auszahlungen	der	Teil-
beträge	 durch	 das	 für	 Kommunales	 zuständige	 Ministerium	 im	
Einvernehmen	mit	dem	für	Finanzen	zuständigen	Ministerium	zu	
einem	früheren	Zeitpunkt	erfolgen.

(4)	Das	 für	Kommunales	zuständige	Ministerium	 ist	berechtigt,	
fällige	Forderungen	zum	Beispiel	aus	Umlagen	nach	diesem	Ge-
setz	mit	Zuweisungen	nach	diesem	Gesetz	zu	verrechnen.

§ 34 
Beirat

(1)	Beim	für	Kommunales	zuständigen	Ministerium	wird	ein	Bei-
rat	für	den	kommunalen	Finanzausgleich	eingerichtet.	Ihm	gehö-
ren	an:

1.	 ein	Vertreter	des	für	Kommunales	zuständigen	Ministeriums	
als	vorsitzendes	Mitglied,

2.	 ein	Vertreter	des	für	Finanzen	zuständigen	Ministeriums,

3.	 ein	Vertreter	des	Landkreistages	Mecklenburg-Vorpommern,

4.	 ein	Vertreter	 des	 Städte-	 und	 Gemeindetages	 Mecklenburg-
Vorpommern.

(2)	Der	Beirat	berät	das	 für	Kommunales	und	das	 für	Finanzen	
zuständige	Ministerium	in	Fragen	der	Ausgestaltung	und	Weiter-
entwicklung	des	kommunalen	Finanzausgleiches	und	nimmt	die	
in	diesem	Gesetz	geregelten	Prüfungspflichten	wahr.	Der	Beirat	
regelt	Näheres	in	einer	Geschäftsordnung.

§ 35 
Übergangsregelungen

(1)	Der	Anteil	der	Finanzausgleichsumlage	des	Jahres	2019	gemäß	
§	 8	Absatz	 2	 Satz	 3	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-
Vorpommern	vom	10.	November	2009	(GVOBl.	M-V	S.	606),	das	
zuletzt	 durch	 Artikel	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2018		
(GVOBl.	M-V	S.	408,	409)	geändert	worden	ist,	wird	der	Teilschlüs-
selmasse	für	Gemeindeaufgaben	nach	§	15	Absatz	2	zugeführt.

(2)	Für	das	Verfahren	und	die	Fälligkeit	der	Abrechnung	des	Finanz-
ausgleichs	 für	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2020	 liegende	Ausgleichsjahre	
findet	 das	 Finanzausgleichsgesetz	 Mecklenburg-Vorpommern	 in	
der	Fassung	vom	10.	November	2009	(GVOBl.	M-V	S.	606)	in	der	
am	31.	Dezember	des	jeweiligen	Ausgleichsjahres	geltenden	Fas-
sung	weiterhin	Anwendung.

(3)	Fusionszuweisungen	nach	§	5	des	Gemeinde-Leitbildgesetzes	
in	Verbindung	mit	§	1	Absatz	5	der	Fusionsverordnung	werden	aus	
dem	Kommunalen	Aufbaufonds	Mecklenburg-Vorpommern	nach	
§	28	ausgezahlt.

Artikel 2 
Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten  

des Kommunalen Finanzausgleichs und der Höhe  
der Zuführungen sowie der Kreditaufnahmen nach  

dem Kommunalen Ausgleichsfondsgesetz Mecklenburg- 
Vorpommern in den Jahren 2020 und 2021 

(Verbundquotenfestlegungsgesetz 2020/2021 – VQFG M-V)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6030	-	15

§ 1

Das	Land	stellt	den	Gemeinden	und	Landkreisen	gemäß	§	5	des	
Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vorpommern	 zur	 Wahr-
nehmung	 ihrer	Aufgaben	von	 seinen	Anteilen	aus	den	Gemein-
schaftssteuern	 (Einkommensteuer,	 Körperschaftsteuer	 und	 Um-
satzsteuer),	 seinem	 Aufkommen	 aus	 den	 Landessteuern,	 dem	
Aufkommen	aus	dem	Landesanteil	der	Gewerbesteuerumlage	und	
der	Gewerbesteuer	in	gemeindefreien	Gebieten,	den	Zuweisungen	
an	 das	 Land	 aus	 dem	 bundesstaatlichen	 Finanzausgleich	 ein-
schließlich	 der	 Bundesergänzungszuweisungen	 sowie	 den	 Ein-
nahmen	des	Landes	nach	dem	Gesetz	zur	Regelung	der	finanziel-
len	Kompensation	zugunsten	der	Länder	infolge	der	Übertragung	
der	Ertragshoheit	der	Kraftfahrzeugsteuer	auf	den	Bund	folgende	
Anteile	als	Finanzzuweisungen	zur	Verfügung:

1.	 20,880727	Prozent	für	das	Haushaltsjahr	2020	und

2.	 20,813911	Prozent	für	das	Haushaltsjahr	2021.

Bei	den	Berechnungen	der	Anteile	nach	Satz	1	bleiben	die	in	§	8	
des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	auf	die	
Jahre	2020	und	2021	entfallenden	Beträge	unberücksichtigt.	

§ 2

In	den	Jahren	2020	und	2021	darf	das	Sondervermögen	„Kommu-
naler	Ausgleichsfonds	Mecklenburg-Vorpommern“	keine	Kredite	
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aufnehmen.	Im	Übrigen	erfolgen	keine	Zuführungen	nach	§	3	Ab-
satz	1	Satz	1	Buchstabe	d	des	Kommunalen	Ausgleichsfondsge-
setzes	Mecklenburg-Vorpommern.

Artikel 3 
Änderung des Kommunalen Ausgleichsfondsgesetzes  

Mecklenburg-Vorpommern1

Das	 Kommunale	 Ausgleichsfondsgesetz	 Mecklenburg-Vorpom-
mern	vom	5.	Februar	2010	(GVOBl.	M-V	S.	46)	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 Die	§§	3	bis	5	werden	wie	folgt	gefasst:

„§ 3 
Finanzierung des Sondervermögens

	 (1)	 Das	 Sondervermögen	 „Kommunaler	 Ausgleichsfonds	
Mecklenburg-Vorpommern“	finanziert	sich	aus:

a)	 Zuführungen	von	positiven	Abrechnungsbeträgen	für	Vor-
jahre	 nach	 §	 11	Absatz	 3	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	
Mecklenburg-Vorpommern,

b)	 Zuführungen	gemäß	§	14	Absatz	2	des	Finanzausgleichs-
gesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	aus	nicht	benötigten	
Mitteln	der	Finanzausgleichsmasse,

c)	 der	Aufnahme	von	Krediten	am	Kapitalmarkt	bis	zu	einer	
Höhe	von	insgesamt	150	000	000	Euro	sowie

d)	 Zuführungen	aus	den	Finanzausgleichsleistungen	nach	§	11	
des	 Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vorpommern,	
soweit	mit	den	Zuführungen	nach	den	Buchstaben	a	und	b	
die	Erfüllung	der	Verpflichtung	gemäß	Absatz	3	nicht	ge-
währleistet	werden	kann.

	 Das	Vermögen	des	Fonds	soll	sich	auf	ein	Volumen	von	bis	zu	
500	000	000	Euro	belaufen.	Zinsen	aus	der	Kreditaufnahme	
gemäß	Satz	1	Buchstabe	c	sind	vom	Fonds	zu	tragen.

	 (2)	Das	Fondsvermögen	ist	unter	Wahrung	des	Anlagegrund-
satzes	„hohe	Sicherheit“	zu	bestmöglichem	Ertrag	anzulegen.	
Die	Anlagen	müssen	eine	dem	deutschen	Begriff	der	Mündel-
sicherheit	vergleichbare	Sicherheit	bieten.	Zinserträge	daraus	
stehen	dem	Sondervermögen	zu.	Die	Mittel	müssen	 im	Be-
darfsfall	verfügbar	sein.

	 (3)	Sofern	die	Finanzierung	des	Sondervermögens	„Kommu-
naler	 Ausgleichsfonds	 Mecklenburg-Vorpommern“	 durch	
Aufnahme	 von	 Krediten	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 Buchstabe	 c	
erfolgt,	sollen	diese	Kredite	spätestens	bis	zum	Ende	des	fünf-
ten	Jahres	nach	Ausreichung	einschließlich	der	gezahlten	Zin-
sen	dem	Fonds	gemäß	Absatz	1	Satz	1	Buchstabe	d	wieder	
zugeführt	werden.

	 (4)	Die	Höhe	der	Kreditaufnahme	nach	Absatz	1	Satz	1	Buch-
stabe	c	sowie	der	Zuführungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Buchsta-
be	d	 sind	 im	Gesetz	 zur	Festlegung	der	Verbundquoten	des	
kommunalen	 Finanzausgleichs	 für	 das	 jeweilige	 Haushalts-
jahr	 zu	 bestimmen.	 Dabei	 ist	 die	 voraussichtliche	 Entwick-

lung	der	Finanzsituation	der	Kommunen	zugrunde	zu	legen.	
Zu	 berücksichtigen	 sind	 hierbei	 insbesondere	 die	 Entwick-
lung	 der	 Finanzausgleichsleistungen	 des	 Landes,	 die	 Ent-
wicklung	der	Einnahmen	und	Ausgaben	der	Gemeinden,	des	
Finanzierungssaldos	 nach	 der	 kommunalen	 Kassenstatistik	
sowie	des	Schuldenstandes	der	kommunalen	Haushalte.

§ 4 
Entnahmen aus dem Sondervermögen

	 (1)	Entnahmen	aus	dem	Sondervermögen	„Kommunaler	Aus-
gleichsfonds	 Mecklenburg-Vorpommern“	 ergänzen	 die	 Fi-
nanzausgleichsmasse	gemäß	§	13	des	Finanzausgleichsgeset-
zes	 Mecklenburg-Vorpommern	 durch	 zusätzliche	 Aufsto-
ckungsbeträge.	Die	Aufstockungsbeträge	werden	im	Rahmen	
der	nach	§	3	dem	Fonds	zur	Verfügung	stehenden	Mittel	be-
reitgestellt.

	 (2)	Entnahmen	sind	in	Haushaltsjahren	zulässig,	in	denen	ein	
erheblicher	konjunkturell	bedingter	Rückgang	der	kommuna-
len	Finanzausstattung	zu	erwarten	ist.	Ein	Haushaltsjahr	mit	
einem	 erheblichen	 konjunkturell	 bedingten	 Rückgang	 der	
kommunalen	Finanzausstattung	liegt	insbesondere	vor,	wenn	
der	 geplante	 kommunale	Anteil	 an	 den	Verbund	grundlagen	
gemäß	 §	 6	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vor-
pommern	den	in	einer	konjunkturellen	Normallage	zu	erwar-
tenden	Anteil	an	den	Verbundgrundlagen	um	mehr	als	3	Pro-
zent	unterschreitet.	Als	in	konjunktureller	Normallage	zu	er-
wartender	Anteil	an	den	Verbundgrundlagen	gilt	der	Mittel-
wert	der	um	2	Prozent	aufgezinsten,	geplanten	kommunalen	
Anteile	an	den	Verbundgrundlagen	der	fünf	vorangegangenen	
Haushaltsjahre.	Die	Höhe	der	Entnahmen	ist	gesetzlich	fest-
zulegen.

§ 5 
Mitwirkung des FAG-Beirats

	 Vor	der	Festlegung	von	Entnahmen	nach	§	4	 ist	dem	Beirat	
nach	 §	 34	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vor-
pommern	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.“

2.	 In	§	6	wird	die	Angabe	„§	30“	durch	die	Angabe	„§	34“	er-
setzt.

Artikel 4 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes2

Das	 Kommunalabgabengesetz	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	 vom	 12.	April	 2005	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 146),	 das	 zuletzt	
durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2019	(GVOBl.	M-V		
S.	190)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	8a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	3	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	wird	ermäch-
tigt,	die	Norddeutsche	Landesbank	–	Girozentrale	–	durch	
die	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	zu	berechtigen,	durch	

_____	
1	 Ändert	Gesetz	vom	5.	Februar	2010;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	66	-	8
2	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	12.	April	2005;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6140	-	2
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das	von	ihr	errichtete	Landesförderinstitut	Mecklenburg-
Vorpommern	 zur	 Durchführung	 des	 Erstattungsverfah-
rens	nach	Absatz	2	Verwaltungsakte	zu	erlassen	und	öf-
fentlich-rechtliche	Verträge	zu	schließen.“

b)	 Nach	Absatz	3	werden	folgende	Absätze	4	bis	7	angefügt:

	 „(4)	Zur	Kompensation	für	den	Wegfall	der	Straßenbau-
beiträge	für	die	Straßenbaumaßnahmen,	deren	Durchfüh-
rung	ab	dem	1.	Januar	2020	beginnt,	erfolgt	ab	dem	Jahr	
2020	 eine	 jährliche	 pauschale	 Mittelzuweisung	 an	 die	
Gemeinden,	 die	 sich	 bis	 einschließlich	 des	 Jahres	 2024	
auf	jährlich	insgesamt	25	000	000	Euro	beläuft	und	die	ab	
dem	 Jahr	 2025	 jährlich	 für	 alle	 Gemeinden	 zusammen		
30	000	000	Euro	beträgt.

	 (5)	Die	Mittel	nach	Absatz	4	werden	nach	den	Straßenlän-
gen	verteilt,	die	sich	aus	den	nach	§	4	Absatz	1	Straßen-	
und	 Wegegesetz	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	
zu	 führenden	 Straßenverzeichnissen	 ergeben.	 Die	 Stra-
ßenlängen	werden	nach	Maßgabe	der	 folgenden	Tabelle	
gewichtet:

Art der Straße Gewichtung
Gemeindestraßen Faktor	1,0

Bundes-,	Landes-	und	Kreisstraßen	in	
Ortslagen	von	Gemeinden	nach	§	13	
Absatz	1	und	5	des	Straßen-		
und	Wegegesetzes	des	Landes		
Mecklenburg-Vorpommern

Faktor	1,0

Bundes-,	Landes-	und	Kreisstraßen	in	
den	übrigen	Ortslagen

Faktor	0,2

Sonstige	öffentliche	Straßen	und	Wege	 Faktor	0,15

	 Die	sich	nach	Satz	2	für	jede	Gemeinde	ergebenden	ge-
wichteten	Straßenlängen	werden	zu	gewichteten	Gesamt-
straßenlängen	addiert	und	die	jährliche	pauschale	Mittel-
zuweisung	nach	Absatz	4	durch	die	gewichteten	Gesamt-
straßenlängen	 geteilt.	 Der	 auf	 die	 einzelne	 Gemeinde	
entfallende	pauschale	 jährliche	Zuweisungsbetrag	ergibt	
sich	 aus	 der	 Multiplikation	 des	 nach	 Satz	 3	 ermittelten	
Quotienten	mit	den	auf	die	Gemeinde	nach	Satz	2	entfal-
lenden	gewichteten	Straßenlängen.

	 (6)	Im	Abstand	von	vier	Jahren	ist	zu	überprüfen,	ob	eine	
Anpassung	 der	 Mittelzuweisung	 nach	 den	 Absätzen	 4		
und	5	erforderlich	ist.

	 (7)	Die	Zuweisungen	nach	Absatz	4	werden	jeweils	zum	
30.	Juni	eines	Jahres	für	das	laufende	Jahr	ausgezahlt.	Die	
Zuweisungen	an	kreisangehörige	Gemeinden	werden	dem	
Landkreis	 zugeleitet.	 Dieser	 ist	 verpflichtet,	 die	 Zuwei-
sungen	unverzüglich	an	die	Gemeinden	und	Ämter	wei-
terzuleiten.“

2.	 §	11	Absatz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(5)	 Kurabgabensatzungen	 können	 aus	 wichtigen	 Gründen	
die	 vollständige	 oder	 teilweise	 Befreiung	 von	 der	Abgabe-
pflicht	zulassen.“

Artikel 5 
Änderung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V3

Das	Brandschutz-	und	Hilfeleistungsgesetz	M-V	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	21.	Dezember	2015	(GVOBl.	M-V	S.	612;	
2016	S.	20)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	der	Inhaltsübersicht	wird	nach	§	4	folgende	Angabe	einge-
fügt:	„§	4a	Verwendung	der	Zuweisungen	aus	der	Feuerschutz-
steuer“.

2.	 Nach	§	4	wird	folgender	§	4a	eingefügt:

„§ 4a 
Verwendung der Zuweisungen aus  

der Feuerschutzsteuer

	 (1)	Das	Land	gewährt	den	Landkreisen,	kreisfreien	und	gro-
ßen	 kreisangehörigen	 Städten	 Zuweisungen	 nach	 Maßgabe	
des	Landeshaushaltes,	mindestens	 jedoch	 in	Höhe	des	Auf-
kommens	aus	der	Feuerschutzsteuer,	soweit	dieses	nicht	für	
die	Unterhaltung	der	Landesschule	für	Brand-	und	Katastro-
phenschutz	 sowie	weitere	gesetzliche	Aufgaben	des	Landes	
erforderlich	 ist.	 Die	 Zuweisungen	 erfolgen	 im	 Bereich	 des	
vorbeugenden	und	abwehrenden	Brandschutzes	insbesondere	
für	Investitionen	nach	Richtlinie	des	für	Brand-	und	Katastro-
phenschutz	zuständigen	Ministeriums.

	 (2)	Die	nach	Absatz	1	verbleibenden	Zuweisungen	werden	an	die	
Landkreise,	kreisfreien	und	großen	kreisangehörigen	Städte	auf	
der	Grundlage	der	Einwohnerzahl	verteilt.	Es	gelten	die	vom	Sta-
tistischen	 Amt	 Mecklenburg-Vorpommern	 zum	 31.	 Dezember	
des	jeweils	vorvergangenen	Jahres	fortgeschriebenen	Einwohner-
zahlen.	Die	Landkreise	haben	ihre	Gemeinden	mit	Ausnahme	der	
großen	kreisangehörigen	Städte	hieran	angemessen	zu	beteiligen.

	 (3)	 Übersteigt	 das	 Aufkommen	 der	 Feuerschutzsteuer		
5	800	000	Euro,	wird	der	übersteigende	Betrag	im	Folgejahr	
an	die	Landkreise,	 kreisfreien	und	großen	kreisangehörigen	
Städte	als	Zuweisungen	nach	Maßgabe	der	Absätze	1	und	2	
verteilt.“

Artikel 6 
Änderung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes4

In	 §	 14	Absatz	 1	 des	 Landesbehindertengleichstellungsgesetzes	
vom	10.	Juli	2006	(GVOBl.	M-V	S.	539),	das	zuletzt	durch	das	
Gesetz	vom	7.	Februar	2019	(GVOBl.	M-V	S.	67)	geändert	wor-
den	ist,	werden	die	Sätze	4	und	5	wie	folgt	gefasst:

„Es	gelten	die	vom	Statistischen	Amt	Mecklenburg-Vorpommern	
zum	 31.	 Dezember	 des	 jeweils	 vorvergangenen	 Jahres	 fortge-
schriebenen	Einwohnerzahlen.	Die	Auszahlung	der	Zuweisungen	
erfolgt	in	monatlichen	Teilbeträgen	zur	Mitte	des	Monats.“

Artikel 7 
Änderung des Umweltwiderspruchszuständigkeitsgesetzes5

In	Artikel	3	des	Umweltwiderspruchszuständigkeitsgesetzes	vom	
16.	Dezember	2003	(GVOBl.	M-V	S.	687),	das	zuletzt	durch	Ar-

_____	
3	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	21.	Dezember	2015;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2131	-	1
4	 Ändert	Gesetz	vom	10.	Juli	2006;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	860	-	9
5	 Ändert	Gesetz	vom	16.	Dezember	2003;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2129	-	10
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tikel	2	des	Gesetzes	vom	6.	Juli	2011	(GVOBl.	M-V	S.	400,	402)	
geändert	worden	ist,	werden	die	Sätze	3	bis	5	wie	folgt	gefasst:

„Die	 Höhe	 der	 Zuweisungen	 an	 die	 einzelnen	 Landkreise	 und	
kreisfreien	Städte	richtet	sich	nach	deren	Einwohnerzahl.	Es	gel-
ten	 die	 vom	 Statistischen	Amt	 Mecklenburg-Vorpommern	 zum	
31.	Dezember	des	jeweils	vorvergangenen	Jahres	fortgeschriebe-
nen	Einwohnerzahlen.	Die	Auszahlung	der	Zuweisungen	erfolgt	
in	monatlichen	Teilbeträgen	zur	Mitte	des	Monats.“

Artikel 8 
Änderung des Landespflegegesetzes6

§	14	Absatz	2	Satz	2	des	Landespflegegesetzes	vom	16.	Dezember	
2003	(GVOBl.	M-V	S.	675),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Ge-
setzes	vom	13.	Dezember	2018	(GVOBl.	M-V	S.	412)	geändert	
worden	ist,	wird	wie	folgt	gefasst:

„§	 2	Absatz	 2	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vor-
pommern	ist	entsprechend	anzuwenden.“

Artikel 9 
Änderung des Landesplanungsgesetzes7

§	21	Absatz	2	Satz	2	des	Landesplanungsgesetzes	in	der	Fassung	
der	 Bekanntmachung	 vom	 5.	 Mai	 1998	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 503,	
613),	das	zuletzt	durch	Artikel	5	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2018	
(GVOBl.	M-V	S.	221,	228)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
gefasst:

„§	 2	Absatz	 2	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vor-
pommern	ist	entsprechend	anzuwenden.“

Artikel 10 
Änderung des Landesausführungsgesetzes SGB II8

§	10	Absatz	1	Nummer	1	des	Landesausführungsgesetzes	SGB	II	
vom	28.	Oktober	2004	(GVOBl.	M-V	S.	502),	das	zuletzt	durch	
Artikel	2	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	2018	(GVOBl.	M-V	S.	38)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 ein	Betrag	in	Höhe	von	85,2	Prozent	der	Bundesergänzungs-
zuweisungen	des	Landes	nach	§	11	Absatz	3	des	Finanzaus-
gleichsgesetzes	zufließenden	Betrages,“.

Artikel 11 
Änderung des Landespersonenstands- 

ausführungsgesetzes9

§	3	Absatz	4	des	Landespersonenstandsausführungsgesetzes	vom	
1.	Dezember	2008	(GVOBl.	M-V	S.	461),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	2	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	547,	548)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	hiermit	verbundenen	Aufwendungen	werden	gemäß	§	15	
Absatz	3	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpom-

mern	 jährlich	 im	Voraus	 der	 Gesamtschlüsselmasse	 entnom-
men.“

2.	 Satz	4	wird	aufgehoben.

Artikel 12 
Änderung der Sicherungsregisterverordnung10

In	§	2	der	Sicherungsregisterverordnung	vom	25.	Oktober	2011	
(GVOBl.	M-V	S.	1018)	werden	die	Wörter	„§	11	Absatz	2	Satz	2“	
durch	die	Angabe	„§	15	Absatz	3“	ersetzt.

Artikel 13 
Änderung der Gemeindehaushalts- 

verordnung-Doppik11

Die	 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik	 vom	 25.	 Februar	
2008	(GVOBl.	M-V	S.	34),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verord-
nung	vom	23.	Juli	2019	(GVOBl.	M-V	S.	499)	geändert	worden	
ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	3	Absatz	1	Satz	1	wird	der	Punkt	am	Ende	gestrichen	und	
folgender	Spiegelstrich	eingefügt:

„–	 Zuführung	 gemäß	 §	 12	 Nummer	 6	 zum	 laufenden	 Be-
reich.“

2.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Nummer	12	wird	folgende	Nummer	13	eingefügt:

„13.	die	 maßnahmenbezogene	 Verwendung	 von	 Zuwei-
sungen	 nach	 §	 23	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	
Mecklenburg-Vorpommern	bei	einer	Zuführung	nach	
§	 12	 Nummer	 6	 zur	 Finanzierung	 von	 Instandhal-
tungsmaßnahmen,“

b)	 Die	bisherige	Nummer	13	wird	Nummer	14.

3.	 Dem	§	12	wird	folgende	Nummer	6	angefügt:

„6.	 Einzahlungen	aus	Investitionstätigkeit	nach	§	23	und	§	24	
des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	
dienen	neben	der	Deckung	von	Auszahlungen	für	Inves-
titionen	 und	 Investitionsförderungsmaßnahmen	 der	 De-
ckung	laufender	Auszahlungen	im	Rahmen	von	§	23	und	
§	 24	 des	 Finanzausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vor-
pommern	und	können	dem	laufenden	Bereich	zugeführt	
werden.	Dies	gilt	auch	für	Einzahlungen	nach	§	23	und		
§	24	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpom-
mern	 aus	Haushaltsvorjahren,	 die	 noch	nicht	 verwendet	
worden	sind.“

4.	 Dem	§	14	wird	folgender	Absatz	6	angefügt:

	 „(6)	Ansätze	für	laufende	Auszahlungen	und	Ansätze	für	Aus-
zahlungen	 aus	 Investitionstätigkeit,	 die	 aus	 Einzahlungen	
nach	§	23	und	§	24	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklen-
burg-Vorpommern	 finanziert	 werden,	 sind	 gegenseitig	 de-
ckungsfähig.“

_____	
6	 Ändert	Gesetz	vom	16.	Dezember	2003;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	860	-	4
7	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	5.	Mai	1998;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	230	-	1
8	 Ändert	Gesetz	vom	28.	Oktober	2004;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	860	-	5

_____	
9	 	 Ändert	Gesetz	vom	1.	Dezember	2008;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	211	-	2
10	 Ändert	VO	vom	25.	Oktober	2011;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	211	-	2	-	1
11	 Ändert	VO	vom	25.	Februar	2008;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2020	-	2	-	44
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5.	 Dem	§	18	wird	folgender	Absatz	6	angefügt:

	 „(6)	Aufwendungen	für	Zwecke	nach	§	23	und	§	24	des	Finanz-
ausgleichsgesetzes	 Mecklenburg-Vorpommern,	 denen	 keine	
korrespondierenden	Erträge	durch	die	Auflösung	von	Sonder-
posten	zum	Anlagevermögen	gegenüberstehen,	können	durch	
eine	 Entnahme	 aus	 in	 Vorjahren	 oder	 im	 Haushaltsjahr	 der	
zweckgebundenen	Kapitalrücklage	aus	Zuweisungen	nach	§	23	
und	§	24	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpom-
mern	zugeführten	Beträgen	gedeckt	werden.	Absatz	4	Satz	3	
gilt	entsprechend.“

6.	 §	21	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 21 
Vergabe von Aufträgen

	 Für	die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	gilt	das	Vergabegesetz	
Mecklenburg-Vorpommern	mit	Ausnahme	des	§	1	Absatz	2.“

Artikel 14 
Änderung der Fusionsverordnung12

In	§	1	Absatz	5	Satz	3	der	Fusionsverordnung	vom	12.	Juli	2016	
(GVOBl.	M-V	S.	530),	die	durch	die	Verordnung	vom	16.	April	
2018	(GVOBl.	M-V	S.	153)	geändert	worden	ist,	werden	die	Wörter	
„§	23	Absatz	2	Satz	3“	durch	die	Wörter	„§	30	Absatz	2	Satz	3“	
ersetzt.

Artikel 15 
Änderung der Kommunalen Haushalts- 

konsolidierungsfondsverordnung13

Die	Kommunale	Haushaltskonsolidierungsfondsverordnung	vom	
17.	Dezember	2012	(GVOBl.	M-V	S.	580)	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 In	§	3	Satz	2	wird	die	Angabe	„§	30“	durch	die	Angabe	„§	34“	
ersetzt.

2.	 In	§	8	werden	die	Wörter	„Ministerium	für	Inneres	und	Sport“	
durch	die	Wörter	„Ministerium	für	Inneres	und	Europa“	und	
die	Angabe	„§	30“	wird	durch	die	Angabe	„§	34“	ersetzt.

3.	 In	§	1	Absatz	1,	§	2	Absatz	2	Satz	3,	§	3	Satz	2,	§	4	Absatz	2,	
§	5	Absatz	1	Satz	1,	§	5	Absatz	4	Satz	2,	§	6	Absatz	3	werden	
jeweils	die	Wörter	„Ministerium	für	Inneres	und	Sport“	durch	
die	Wörter	„Ministerium	für	Inneres	und	Europa“	ersetzt.

Artikel 16 
Änderung der Landesverordnung zur Bestimmung  

der zuständigen Behörden nach dem Gesetz  
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung  

bei der Anwendung am Menschen14

In	§	2	Absatz	2	der	Landesverordnung	zur	Bestimmung	der	zu-
ständigen	 Behörden	 nach	 dem	 Gesetz	 zum	 Schutz	 vor	 nicht-
ionisierender	Strahlung	bei	der	Anwendung	am	Menschen	vom	
16.	Juli	2013	(GVOBl.	M-V	S.	460)	werden	die	Sätze	3	und	4	wie	
folgt	gefasst:

„Es	gelten	die	vom	Statistischen	Amt	Mecklenburg-Vorpommern	
zum	 31.	 Dezember	 des	 jeweils	 vorvergangenen	 Jahres	 fortge-
schriebenen	Einwohnerzahlen.	Die	Auszahlung	der	Zuweisungen	
erfolgt	in	monatlichen	Teilbeträgen	zur	Mitte	des	Monats.“

Artikel 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2020	in	Kraft.

(2)	 Gleichzeitig	 tritt	 das	 Finanzausgleichsgesetz	 Mecklenburg-
Vorpommern	vom	10.	November	2009	(GVOBl.	M-V	S.	606),	das	
zuletzt	 durch	 Artikel	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2018	
(GVOBl.	M-V	S.	408,	409)	geändert	worden	ist,	außer	Kraft.

(3)	Das	Verbundquotenfestlegungsgesetz	2018/2019	vom	18.	De-
zember	2017	(GVOBl.	M-V	S.	332,	342)	tritt	am	31.	Dezember	
2019	außer	Kraft.

_____	
12	 Ändert	VO	vom	12.	Juli	2016;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	202	-	2	-	1
13	 Ändert	VO	vom	17.	Dezember	2012;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6030	-	6	-	1
14	 Ändert	LVO	vom	16.	Juli	2013;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	200	-	6	-	66

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

	
Schwerin,	den	9.	April	2020

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig

 Der Minister für Inneres und Europa Der Finanzminister 
 Lorenz Caffier Reinhard Meyer
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Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Tierische  

Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes1

Das	Gesetz	zur	Ausführung	des	Tierische	Nebenprodukte-Beseiti-
gungsgesetzes	vom	20.	Dezember	2004	(GVOBl.	M-V	S.	544),	
das	 zuletzt	 durch	 Artikel	 12	 des	 Gesetzes	 vom	 27.	 Mai	 2016	
(GVOBl.	M-V	S.	431,	435)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 In	§	1	Satz	1	wird	die	Abkürzung	„Abs.“	durch	das	Wort	„Ab-
satz“	ersetzt	und	es	werden	die	Wörter	„vom	25.	Januar	2004	
(BGBl.	I	S.	82),	das	zuletzt	durch	Artikel	390	der	Verordnung	
vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474,	1532)	geändert	wor-
den	ist,“	gestrichen.

2.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Nummer	1	werden	die	Wörter	„Ministerium	
für	 Landwirtschaft,	 Umwelt	 und	 Verbraucherschutz“	
durch	 die	 Wörter	 „Ministerium	 für	 Landwirtschaft	 und	
Umwelt“	und	die	Wörter	„Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3“	durch	
die	Wörter	„Absatz	3	und	4“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	2	werden	die	Wörter	 „Ministerium	 für	Land-
wirtschaft,	 Umwelt	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	
Wörter	 „Ministerium	 für	 Landwirtschaft	 und	 Umwelt“	
ersetzt.

3.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	aufgehoben.

b)	 Der	bisherige	Absatz	2	wird	Absatz	1	und	wie	folgt	ge-
fasst:

	 „(1)	Einzugsbereich	nach	§	6	Absatz	1	des	Tierische	Ne-
benprodukte-Beseitigungsgesetzes	ist	das	Gebiet	der	be-
seitigungspflichtigen	 Körperschaft,	 im	 Fall	 des	 §	 3	Ab-
satz	3	des	Tierische	Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes	
das	Gebiet,	 für	 das	die	 zuständige	Behörde	die	Beseiti-
gungspflicht	überträgt.“

c)	 Der	bisherige	Absatz	3	wird	Absatz	2	und	wie	folgt	geän-
dert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Das	in	§	3	Abs.	1	Satz	1	
des	 Tierische	 Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes	
bezeichnete	Material	 ist“	 durch	die	Wörter	 „Die	 in	
§	 3	Absatz	 1	 Satz	 1	 des	Tierische	 Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetzes	 bezeichneten	 tierischen	 Ne-

benprodukte	und	Folgeprodukte	sind“	und	die	Wör-
ter	„es	angefallen	ist“	durch	die	Wörter	„sie	angefal-
len	sind“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„Ministerium	für	Land-
wirtschaft,	 Umwelt	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Wörter	„Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Um	-
welt“	ersetzt.

4.	 §	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:

„Kosten,  
Kostendeckung“.

b)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	 Beseitigungspflichtigen	 tragen	 die	 Kosten	 für	
die	Erfüllung	ihrer	Pflichten	nach	§	3	Absatz	1	Satz	1	
und	 Satz	 5	 des	 Tierische	 Nebenprodukte-Beseiti-
gungsgesetzes.“

bb)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„sie“	durch	die	Wörter	„die	
Beseitigungspflichtigen“	ersetzt.	

cc)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Für	die	Beseitigung	verendeter	wild	lebender	Tiere	
nach	§	3	Absatz	1	Satz	5	des	Tierische	Nebenproduk-
te-Beseitigungsgesetzes	werden	Gebühren	und	Aus-
lagen	nicht	erhoben.“

c)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Natürliche	 oder	 juristische	 Personen	 des	 Privat-
rechts,	denen	Pflichten	nach	§	3	Absatz	3	des	Tieri-
sche	 Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes	 übertra-
gen	worden	sind,	erheben	von	den	Besitzern	der	tie-
rischen	Nebenprodukte	ein	auf	einer	Entgeltliste	be-
ruhendes	privatrechtliches	Entgelt.“

bb)	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	 Entgeltliste	 bedarf	 der	 Genehmigung	 des	 Mi-
nisteriums	für	Landwirtschaft	und	Umwelt.“

_____	
1	 Ändert	Gesetz	vom	20.	Dezember	2004;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	7831	-	3

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte- 
Beseitigungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften

Vom 15. April 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	7831	-	6

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:
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cc)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Im	Falle	der	Beseitigung	verendeter	wild	lebender	
Tiere	nach	§	3	Absatz	1	Satz	5	des	Tierische	Neben-
produkte-Beseitigungsgesetzes	 werden	 die	 hierfür	
anfallenden	Entgelte	abweichend	von	Satz	1	von	den	
Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	erhoben.“

d)	 In	Absatz	3	Satz	1	werden	die	Wörter	„Ministerium	für	
Landwirtschaft,	 Umwelt	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Wörter	„Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Umwelt“	
ersetzt.	

Artikel 2 
Änderung des Landesjagdgesetzes2

In	§	42	Absatz	1	Nummer	7	des	Landesjagdgesetzes	vom	22.	März	
2000	(GVOBl.	M-V	S.	126),	das	zuletzt	durch	Artikel	16	des	Ge-
setzes	vom	27.	Mai	2016	 (GVOBl.	M-V	S.	431,	437)	geändert	
worden	ist,	werden	die	Wörter	„§	22	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	3	
des	Bundesjagdgesetzes“	durch	die	Wörter	„dieser	Vorschrift“	er-
setzt.

Artikel 3 
Aufhebung der Einzugsbereichs-Verordnung3

Die	 Einzugsbereichs-Verordnung	 vom	 23.	 März	 2005	 (GVOBl.	
M-V	S.	140)	wird	aufgehoben.

Artikel 4 
Änderung der Verordnung zur Bestimmung  

der zuständigen Behörden für die Verfolgung und  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich  

der Landwirtschaft und des Veterinärwesens4

Die	Anlage	der	Verordnung	zur	Bestimmung	der	zuständigen	Be-
hörden	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkei-
ten	im	Bereich	der	Landwirtschaft	und	des	Veterinärwesens	vom	
4.	April	2006	(GVOBl.	M-V	S.	170),	die	zuletzt	durch	Artikel	2	
der	Verordnung	 vom	 2.	 Dezember	 2017	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 322,	
323)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Nach	Nummer	1.1.9.1	wird	folgende	Nummer	1.1.10	einge-
fügt:

„1.1.10 Tierseuchenbekämpfung
1.1.10.1 §	32	des	Tiergesundheitsgesetzes,	

soweit	dem	Landesamt	für	Landwirt-
schaft,	Lebensmittelsicherheit	und	
Fischerei	die	Überwachung	der	Ein-
haltung	der	Vorschriften	nach	§	5	der	
Tierseuchenzuständigkeitslandes-
verordnung	obliegt“

2.	 Nummer	2.4	wird	wie	folgt	gefasst:

„2.4 Tierseuchenbekämpfung, 
Tierkörperbeseitigung

2.4.1 §	32	des	Tiergesundheitsgesetzes,	
soweit	nicht	Nummer	1.1.10.1		
einschlägig	ist

2.4.2 §	14	des	Tierische	Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetzes“

Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
2	 Ändert	Gesetz	vom	22.	März	2000;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	792	-	2
3	 Hebt	VO	vom	23.	März	2005	auf;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	7831	-	3	-	2
4	 Ändert	VO	vom	4.	April	2006;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	454	-	1	-	11

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

	
Schwerin,	den	15.	April	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Minister 
 Manuela Schwesig für Landwirtschaft und Umwelt  
  Dr. Till Backhaus
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§ 1

Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	ist	zustän-
dige	 Behörde	 für	 das	Ausstellen	 einer	 Bescheinigung	 nach	 §	 4	
Nummer	20	Buchstabe	a	Satz	2	und	3	des	Umsatzsteuergesetzes.	

§ 2

Zuständige	 Behörde	 für	 das	 Ausstellen	 einer	 Bescheinigung	 für	
Leistungen	nach	§	4	Nummer	21	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	bb	
des	Umsatzsteuergesetzes	ist	

1.	 das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur

a)	 für	allgemeinbildende,	fremdsprachige	und	berufsbilden-
de	Schulen	und	Einrichtungen,

b)	 für	 Schulen,	 berufsbildende	 Schulen	 und	 sonstige	 Ein-
richtungen	privater	Träger,	die	bildende	oder	angewandte	
Kunst,	Musik,	Schauspiel	oder	Bühnentanz	lehren	sowie

c)	 für	Einrichtungen	zur	Vorbereitung	auf	Prüfungen	in	oder	
nach	einem	Hochschulstudium,

2.	 das	Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Umwelt
	 für	landwirtschaftliche	Fachschulen	und	Einrichtungen,

3.	 das	Justizministerium
	 für	Einrichtungen	zur	Vorbereitung	auf	juristische	Prüfungen,

4.	 das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit

a)	 für	Einrichtungen	zur	Umschulung	sowie	zur	Weiter-	und	
Fortbildung	im	Bereich	der	Wirtschaft	sowie

b)	 für	Ausbildungsstätten	für	Gesundheitsfachberufe	und	für	
Einrichtungen	 zur	 Fortbildung	 auf	 dem	 Gebiet	 des	 Ge-
sundheitswesens,

5.	 das	Ministerium	für	Energie,	Infrastruktur	und	Digitalisierung	
für	Fahrschulen.

§ 3

Das Finanzministerium	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	
die	nach	§	1	und	§	2	dieser	Verordnung	bestimmten	Zuständigkei-
ten	im	Einvernehmen	mit	dem	jeweils	zuständigen	Landesminis-
terium	zu	ändern	und	zu	ergänzen.

§ 4

Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	ihrer	Verkündung	in	Kraft.	
Gleichzeitig	tritt	die	Landesverordnung	über	Zuständigkeiten	auf	
dem	Gebiet	des	Umsatzsteuerrechts	vom	21.	Mai	1992	(GVOBl.	
M-V	S.	282),	die	durch	Verordnung	vom	20.	März	1994	(GVOBl.	
M-V	S.	513)	geändert	worden	ist,	außer	Kraft.

Landesverordnung über die Bestimmung von Zuständigkeiten  
auf dem Gebiet des Umsatzsteuerrechts M-V

Vom 8. April 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	200	-	6	-	97

Aufgrund	des	§	14	Absatz	1	des	Organisationsgesetzes	für	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	vom	14.	März	2005	(GVOBl.	M-V	S.	98),	
das	zuletzt	durch	Artikel	8	Nummer	8	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2010	(GVOBl.	M-V	S.	615)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	
§	4	Nummer	20	und	21	des	Umsatzsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	21.	Februar	2005	(BGBl.	I	S.	386),	das	zuletzt	
durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2886)	geändert	worden	ist,	verordnet	die	Landesregierung:

Schwerin,	den	8.	April	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Finanzminister 
 Manuela Schwesig Reinhard Meyer
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§ 1 
Festsetzung des Mindestalters

Das	maßgebliche	Mindestalter	für	die	Erteilung	einer	Fahrerlaub-
nis	der	Fahrerlaubnisklasse	AM	wird	im	Land	Mecklenburg-Vor-
pommern	auf	15	Jahre	festgesetzt.

§ 2 
Übertragung der Ermächtigung

Die	Ermächtigung	zum	Erlass	von	Rechtsverordnungen	nach	§	6	
Absatz	 5a	 Satz	 1	 des	 Straßenverkehrsgesetzes	 wird	 auf	 das	 für	
Verkehr	zuständige	Ministerium	übertragen.

§ 3 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Mai	2020	in	Kraft.

Landesverordnung zur Festsetzung des Mindestalters für die Erteilung  
einer Fahrerlaubnis der Fahrerlaubnisklasse AM im Land Mecklenburg-Vorpommern 

(AM15-Landesverordnung – AM15-LVO M-V)

Vom 8. April 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	9231	-	1	-	11

Aufgrund	 des	 §	 6	Absatz	 5a	 Satz	 1	 und	 2	 des	 Straßenverkehrsgesetzes	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 5.	 März	 2003		
(BGBl.	I	S.	310,	919),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2008)	geändert	worden	ist,	verord-
net	die	Landesregierung:

Schwerin,	den	8.	April	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Energie, 
 Manuela Schwesig Infrastruktur und Digitalisierung 
  Christian Pegel
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§ 1 
Aufteilung

Zum	Ausgleich	von	besonderen	Belastungen	werden	gemäß	§	10	
Absatz	5	Satz	1	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vor-
pommern	 für	 den	 kommunalen	 Straßenbau	 und	 den	 öffentlichen	
Personennahverkehr	Mittel	in	Höhe	von	insgesamt	27	300	000	Euro	
bereitgestellt.	Die	Bereitstellung	der	Mittel	erfolgt	jährlich.	Davon	
entfallen	auf	den	kommunalen	Straßenbau	12	300	000	Euro	und	auf	
den	öffentlichen	Personennahverkehr	15	000	000	Euro.	Die	Beträge	
nach	Satz	3	ändern	sich	 im	entsprechenden	Verhältnis,	wenn	der	
Betrag	nach	Satz	1	durch	Gesetz	geändert	wird.

§ 2 
Leistungen nach § 1 für den kommunalen Straßenbau

(1)	Von	 den	 Mitteln	 des	 kommunalen	 Straßenbaus	 werden	 den	
Landkreisen	6	150	000	Euro	zugewiesen.	Für	den	kommunalen	
Straßenbau	der	Gemeinden	einschließlich	der	kreisfreien	Städte	
gewährt	das	für	Verkehr	zuständige	Ministerium	Zuwendungen	in	
Höhe	von	6	150	000	Euro.

(2)	 Für	 die	Verteilung	 der	 Mittel	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 auf	 die	
Landkreise	werden	die	im	Statistischen	Jahrbuch	2019	des	Statis-
tischen	Amtes	 Mecklenburg-Vorpommern	 angegebenen	 Längen	
der	Kreisstraßen	im	Jahr	2018	zugrunde	gelegt.	Der	auf	den	ein-
zelnen	Landkreis	entfallende	pauschale	jährliche	Zuweisungsbe-
trag	ergibt	sich	aus	der	Multiplikation	des	Gesamtbetrages	nach	
Absatz	1	Satz	1	mit	dem	Quotienten	aus	der	landkreisbezogenen	
Kreisstraßenlänge	nach	Absatz	2	Satz	1	und	der	Summe	aller	land-
kreisbezogenen	 Kreisstraßenlängen	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 1.	 Die	
jährlich	danach	zuzuweisenden	Beträge	ergeben	sich	aus	der	An-
lage	1	zu	dieser	Verordnung.

(3)	 Das	 Verfahren	 der	 Gewährung	 von	 Zuwendungen	 für	 den	
kommunalen	Straßenbau	der	Gemeinden	einschließlich	der	kreis-
freien	 Städte	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 wird	 durch	 das	 für	Verkehr	
zuständige	Ministerium	in	einer	Förderrichtlinie	geregelt.	

(4)	Im	Abstand	von	vier	Jahren	ist	zu	überprüfen,	ob	eine	Anpas-
sung	der	Mittelzuweisung	nach	den	Absätzen	1	und	2	erforderlich	
ist.

(5)	Die	Zuweisungen	nach	Absatz	2	werden	jeweils	zum	1.	Juni	
eines	Jahres	für	das	laufende	Jahr	ausgezahlt.

§ 3 
Leistungen nach § 1 für den öffentlichen  

Personennahverkehr

(1)	Aus	den	Mitteln	für	den	öffentlichen	Personennahverkehr	werden	
den	Landkreisen	 jährlich	 insgesamt	10	000	000	Euro	zugewiesen.	
Den	kreisfreien	Städten	werden	jährlich	zusammen	5	000	000	Euro	
zugewiesen.	Die	Aufgabenträger	haben	die	Mittel	für	Zwecke	des	
öffentlichen	 Personennahverkehrs	 einzusetzen.	 Dies	 beinhaltet	
auch	die	Umsetzung	der	Barrierefreiheit	an	Fahrzeugen	und	Halte-
stellen.	Die	Aufgabenträger	setzen	innerhalb	von	fünf	Jahren	(Be-
wirtschaftungszeitraum),	beginnend	ab	Inkrafttreten	dieser	Verord-
nung,	 mindestens	 den	 hälftigen	 Mittelanteil	 für	 die	 Beschaffung	
neuer	 barrierefreier	 Fahrzeuge	 ein,	 die	 den	 Anforderungen	 der	
Richtlinie	2009/33/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	23.	April	2009	über	die	Förderung	sauberer	und	energieeffizi-
enter	 Straßenfahrzeuge	 (ABl.	 L	 120	 vom	 15.05.2009,	 S.	 5),	 die	
durch	die	Richtlinie	(EU)	2019/1161	(ABl.	L	188	vom	12.07.2019,	
S.	116)	geändert	worden	ist,	entsprechen.	Für	die	Beschaffung	von	
Straßenbahnen	kann	das	für	Infrastruktur	zuständige	Ministerium	
abweichende	Bewirtschaftungszeiträume	zulassen.	Die	Aufgaben-
träger	sind	verpflichtet,	die	bisher	für	den	öffentlichen	Personen-
nahverkehr	eingesetzten	Eigenmittel	auf	mindestens	gleichem	Ni-
veau	fortzuführen.

(2)	Die	Mittel	nach	Absatz	1	Satz	1	werden	auf	die	Landkreise	zu	
gleichen	Teilen	verteilt	auf	Grundlage

1.	 der	vom	Statistischen	Amt	Mecklenburg-Vorpommern	festge-
stellten	Bevölkerungszahl	der	Landkreise	zum	31.	Dezember	
2018	und

2.	 der	durch	das	Landesamt	für	Straßenbau	und	Verkehr	Meck-
lenburg-Vorpommern	genehmigten	ungewichteten	Fahrplan-
kilometer	zum	31.	Dezember	2018.

(3)	Von	den	Mitteln	für	die	kreisfreien	Städte	nach	Absatz	1	Satz	2	
entfallen	auf	die	Hanse-	und	Universitätsstadt	Rostock	63	Prozent	
und	auf	die	Landeshauptstadt	Schwerin	37	Prozent.

(4)	Die	jährlich	nach	den	Absätzen	2	und	3	zuzuweisenden	Beträ-
ge	ergeben	sich	aus	Anlage	2	zu	dieser	Verordnung.

(5)	Die	Zuweisungen	werden	jeweils	zum	1.	Juni	eines	Jahres	als	
Gesamtbetrag	für	das	laufende	Jahr	an	die	Aufgabenträger	ausge-
zahlt,	soweit	nicht	abweichend	vereinbart.	Alle	vier	Jahre	ist	zu	
überprüfen,	 ob	 eine	Anpassung	 der	Verteilung	 nach	 den	Absät-
zen	1	bis	3	erforderlich	ist.

Verordnung zur Verteilung von Ausgleichsleistungen nach § 10 Absatz 5  
des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern für den kommunalen  

Straßenbau und den öffentlichen Personennahverkehr

Vom 14. April 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6030	-	13	-	1

Aufgrund	des	§	10	Absatz	5	Satz	3	in	Verbindung	mit	Satz	2	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	vom	9.	April	
2020	(GVOBl.	M-V	S.	166)	verordnet	das	Ministerium	für	Energie,	Infrastruktur	und	Digitalisierung:

Anl. 2

Anl. 1
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(6)	Über	die	Verwendung	der	Mittel	erstatten	die	Aufgabenträger	
spätestens	alle	fünf	Jahre	einen	Bericht	gemäß	der	Vorlage	in	An-
lage	3	zu	dieser	Verordnung	gegenüber	dem	für	Verkehr	zuständi-
gen	Ministerium.	

§ 4 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	14.	April	2020

Der Minister für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung 

Christian Pegel

Anl. 3
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Gutachterausschusskostenverordnung
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– Berichtigung –

Folgende	Berichtigungen	sind	vorzunehmen:

Schwerin,	den	7.	April	2020



            

 

Zuarbeit des FB III zum Finanzausschuss am 18.05.2020 

 

 

Aktueller Stand der Schwerpunktinvestitionen  

 

Campus Kietz: 

 

Ersatzneubau der Europaschule mit Sporthalle 

 

Sachstandsinformation: 

- Vergabe der europaweit auszuschreibenden hauptsächlichen Fachplanerlose 

Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung ist über das 

Ausschreibungsportal erfolgt (siehe Beschlussfassungen der vergangenen 

StV.-Sitzung) 

- am 12.05.2020 fand über Telefonkonferenz die Planungsanlaufberatung mit 

den Fachplanern statt  

- nächste Beratung unter Beisein der Planer am 26.05.2020 im Rathaussaal 

 
Terminkette: 

- für das Gesamtvorhaben weiterhin kritisch, auch wenn das Architekturbüro 
Brenncke über die Vorleistungen für die Fachplanungen wichtige 
Voraussetzungen geschaffen hat,  

- (zur Information, jedoch noch nicht abschließend bestätigt: Verlängerung des 
Förderprogramms KInvFG Kap. II Schulen: Fertigstellung bis 31.12.2023)  

 
Finanzierung:  

- aktuell keine Veränderung zu HH 2020 – Investitionsprogramm   
 

 

 

Hortgebäude mit Multifunktionsraum: 

Sachstandsinformation: 

- Trotz der vorliegenden Zustimmung zum vorzeitigen förderunschädlichen 

Maßnahmebeginn des LFI M-V ist aufgrund der Entscheidung zum Haushalt 

2020 die Sicherung der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zu 

gewährleisten, d.h. die Einleitung des Verfahrens zur Vergabe 

(Ausschreibung) der Lose ist erst mit Zuwendungsbescheid gesichert.  

- Die ersten beiden Leistungsverzeichnisse für die Lose Rohbau und Gerüstbau 

sind technisch fast fertiggestellt.  

 



Terminkette:    

- Die Terminkette für die Ausschreibungen der Baulose lässt aufgrund der unter 

Anstrich 1 aufgeführten Gründe keine Einleitung des Vergabeverfahrens zu, 

die Verwaltung steht in direktem Kontakt mit dem Fördermittelgeber, dass der 

Zuwendungsbescheid zeitnah erstellt wird. 

- Für die Stadtvertretung am 11.06.2020 ist keine Vergabeentscheidung 

möglich, daher Erstellung von Beschlussvorlagen zur Vollmachtserteilung für 

die Vergabe von Bauleistungen durch den Bürgermeister für die o.g. Lose. 

- Vergabereife für die ersten Baulose in Abhängigkeit von Freigabe für das 

Ausschreibungsverfahren für Ende Juli/ Anfang August durch Architekturbüro 

terminiert 

- Maßnahmen zur Baufeldvorbereitung sind ab Juni mit den 

Umverlegungsmaßnahmen der Stadtwerke und Rückbaumaßnahmen geplant 

- Bauzeit nach derzeitiger Einschätzung: ca. 17 Monate 

 

Finanzierung:  
- aktuell keine Veränderung zu HH 2020 Investitionsprogramm 
- vorgesehene EFRE- und KOFI-Finanzierung unverändert 

  
 

Kita „Kleine Nordlichter“: 

Sachstandsinformation/ Terminkette/ Finanzierung: 

- Noch keine Rückmeldung zum Informationsantrag auf 

Sonderbedarfszuweisung 

- Derzeitig kein neuer Sachstand zur Terminkette und Finanzierung gegenüber 

dem HH 2020 - Investitionsprogramm 

 

 

Straßen- und Tiefbaumaßnahmen: 

 

Ausbau der Dorfstraße Scharbow: 

Sachstandsinformation: 

- Der Zuwendungsbescheid für den 1. Bauabschnitt ist am 23.04.2020 

eingegangen. Die Vergabe für die Planungsleistungen LP 5-8 und örtliche BÜ 

wird zurzeit für das Ausschreibungsportal vorbereitet. 

 

Terminkette:  

- Bewilligungszeitraum endet am 29.10.2021 



- Erstellung der Beschlussvorlage für die Vollmacht der Auftragsvergabe an den 

Bürgermeister (Stadtvertretung am 11.06.2020), Auftragsvergabe 

Planungsleistung für Ende Juni geplant   

 

Finanzierung: 

- aus Zuwendungsbescheid: Gesamtkosten 1. BA: 715.642,66 €, Zuwendung 

65% von förderfähigen Kosten 705.601,44 €: 458.640,- € 

 

Park-Ride/Bike Hagenow Land: 
 
Sachstandsinformation: 

- Nach telefonischer Anfrage bei der Sachbearbeiterin des LFI liegt das 
Bewilligungsschreiben im Hause des LFI zur Unterschrift vor. Nach erfolgter 
Unterschrift, geht das Bewilligungsschreiben an das Energieministerium. 
 

 
Terminkette:  

- Ausschreibung der Bauleistungen für 2. Jahreshälfte 2020 vorgesehen, 

Sicherung der Finanzierung ist gleichermaßen mit der Entscheidung zum HH 

2020, Auflage der Kommunalaufsicht, verbunden 

- Das LFI hat für die Erstellung des Zuwendungsbescheides keinen zeitlichen 
Rahmen abgeschätzt (Corona- Wirtschaftshilfen)  

 
Finanzierung: 
 

- Im Telefonat zwischen Bearbeitung LFI und Bearbeitung FB III der Stadt 
wurden auch keine Auskünfte zur Fördermittelhöhe gegeben, somit zurzeit 
keine Veränderung zum HH 2020 - Investitionsprogramm 

 
 

Gestaltung des Lindenplatzes: 

 

Sachstandsinformation: 

- Der Antrag liegt noch zur Bearbeitung beim Ministerium für Energie, 

Infrastruktur und Digitalisierung M-V vor. Es müssen noch letzte 

Nachforderungen zum Förderantrag abgearbeitet werden, u.a. Barrierefreiheit 

und passive Netzinfrastruktur.   

 

Terminkette:  

- Abhängigkeit von Förderbescheiderstellung 



 

Finanzierung: 
 

- Keine Änderung zu HH 2020 – Investitionsprogramm bzw. Wirtschaftsplan 

Treuhänderische Sanierungsträgerin LGE 

 

 

 

D. Wiese 

Fachbereich III 

Bauen, Ordnung,  

Grundstücks- und Gebäudemanagement 
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